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Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ
Der Übergang von Kriegsführerschaft bei den Banū Munebbih 

im Ḥūṯī-Konflikt in Nordwest-Jemen

Marieke Brandt

Abstract. – The tribal society of Munebbih in the extreme north-
west of Yemen lives at the periphery of southwestern Arabia’s 
regional power centres. The Munebbih tribal society is able to 
maintain its relative autonomy because it distinguishes between 
political and military leadership. This division of power facili-
tates a strategic balance and a limitation of conflicts in which the 
Munebbih are continuously involved. The progressive involve-
ment of Munebbih in the so-called Huthi conflict, which erupted 
in 2004 in the northern provinces of Yemen, confronted this tribal 
model of leadership roles with a new type of conflict and posed 
an enormous challenge to it, which also exposed its weaknesses 
and strengths. [Yemen, Munebbih/Munabbih, Khawlan/Hawlan, 
tribe, tribalism, Huthi conflict, civil war]

Marieke Brandt, Dr. phil. (Humboldt-Universität Berlin 2004) 
in Kulturwissenschaft. – Seit 1997 in verschiedenen Projekten 
der Internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig, zuletzt 
zwischen 2005 und 2009 im Jemen. Seit 2010 Erforschung der 
tribalen Gesellschaft der Ḫawlān b. ʿĀmir im Nordwestjemen 
am Institut für Sozialanthropologie der ÖAW (Wien). – Regio-
naler Forschungsschwerpunkt ist der Jemen. – Zahlreiche Publi-
kationen über Good Governance, Korruptionsbekämpfung, Ver-
waltungskontrolle, tribale Gesellschaft und den Ḫūṯī-Konflikt.

Die Munebbih im äußersten Nordwesten des Jemen 
sind ein Bergstamm der Konföderation der Ḫawlān 
b. ʿĀmir, der an der äußersten Peripherie der Ein-
flussgebiete der regionalen Mächte Südwestarabi-
ens lebt. Der periphere Status der Munebbih beruht 
nicht nur auf der Unzugänglichkeit und Abgelegen-
heit des Stammesterritoriums. Er ist auch die Fol-
ge der Politik der tribalen Führung der Munebbih, 
die über Jahrhunderte hinweg die Aufrechterhaltung 
relativer Autonomie und Selbstbestimmung gegen-

über den vorherrschenden Machtzentren in Süd-
westarabien verfolgte. 

Die Aufrechterhaltung von Autonomie wird da-
durch begünstigt, dass die Munebbih zwischen po-
litischer und militärischer Führerschaft unterschei-
den. Diese Rollen- und Machtverteilung bei den 
Munebbih, auf die erstmals Gingrich (1994: 26) hin-
gewiesen hat, soll im Folgenden konkretisiert wer-
den. Sie bewirkt, dass der oberste politisch-rechtli-
che Repräsentant der Munebbih – der šayḫ aš-šaml 
– aus dem Verlauf gewaltsamer Konflikte heraus-
gehoben und davor bewahrt wird, sich übermäßig 
in die Feindschaften, Bündnisse und Abhängigkei-
ten einzumischen, die aus kriegerischen Konflikten 
entstehen. Zum anderen wird durch die Trennung 
von politischer und militärischer Macht versucht, 
ein strategisches Gleichgewicht zu erhalten und die 
zahlreichen Konflikte, in denen die Munebbih konti-
nuierlich engagiert sind, einzugrenzen: ihre Gewalt 
zu begrenzen oder zumindest zu steuern. 

In Friedenszeiten steht der politischen Führung 
das oberste Recht zu, tribale Anliegen in militäri-
schen Fragen zu vertreten. Im Fall des Ausbruchs 
eines bewaffneten Konfliktes mit anderen Einhei-
ten sieht die tribale Praxis der Munebbih jedoch den 
Transfer der militärischen Macht vom obersten poli
tisch-rechtlichen Repräsentanten der Munebbih – 
dem šayḫ aš-šaml – auf einen sub-šayḫ vor, um den 
Konflikt zu begrenzen und die Zerstörungen in der 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Region gering 
zu halten. Dies erleichtert es, Konflikte entweder in 
Rechtsangelegenheiten zu kanalisieren, oder, wenn 
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dies nicht gelingt, wenigstens durch das System der 
Delegierung von Kriegsführerschaft zu begrenzen. 
Die jeweiligen Konfliktparteien sind in der Regel 
durch ihre Stammeszugehörigkeit und den Kanon 
gemeinsamer tribaler Werte miteinander verbunden 
(Jamous 1991: 168 f.).

Mit der schrittweisen Involvierung der Muneb-
bih in den so genannten Ḥūṯī-Konflikt, der seit 2004 
die Nordprovinzen des Jemen erschüttert, wurden 
diese Rollenmodelle mit einer neuen Art der Aus-
einandersetzung konfrontiert und dabei einer enor-
men Belastungsprobe ausgesetzt. Es zeigte sich, 
dass die Trennung der politischen und militärischen 
Führerschaft und die Delegation der Kriegsführung 
vom šayḫ aš-šaml an einen Sub-šayḫ selbst bei der 
Bedrohung des Gesamtstamms der Munebbih, und 
nicht nur einzelner Sektionen, aufrechterhalten wur-
den. Doch nahm der Ḥūṯī-Konflikt einen anderen 
Verlauf als die intertribalen Fehden, in denen die 
Munebbih kontinuierlich engagiert waren; die Aus-
einandersetzung zwischen den Munebbih und den 
Rebellen sprengte jeden Rahmen der Hegung und 
Begrenzung. 

Im Verlauf des Ḥūṯī-Konfliktes wurden zentrale 
Gebietsteile der Munebbih durch die Ḥūṯī-Rebellen 
besetzt. Die Munebbih vermochten sich aber mit 
Hilfe mächtiger Verbündeter  – der jemenitischen 
Armee und später der saudischen Luftwaffe – wie-
der zu befreien. Gleichzeitig nahm bei den Mu-
nebbih eine Entwicklung ihren Anfang, die für die 
direkte Involvierung Saudi-Arabiens in den Ḥūṯī-
Konflikt und damit für die Niederlage der Rebellen 
möglicherweise mitentscheidend war.

Der erste Abschnitt dieses Beitrages beschäftigt 
sich einleitend mit der Genealogie der Munebbih 
und deren territorialer Verortung innerhalb der Re-
publik Jemen. Die periphere Lage und die langfris-
tig verfolgte Politik der Autonomie führten dazu, 
dass die Munebbih in nur geringem Maße in die 
großen politischen Umwälzungen verwickelt wa-
ren, die in den vergangenen Jahrhunderten in Süd-
westarabien stattfanden. Gleichwohl unterliegen die 
Munebbih in jüngerer Zeit einem schrittweisen Pro-
zess der Annäherung an die jemenitische Zentral-
regierung und Anbindung an die staatliche Einheit 
der Republik Jemen. Der zweite Abschnitt beschäf-
tigt sich mit der tribalen Struktur der Munebbih so-
wie ihrer Position innerhalb der Stammesföderati-
on der Ḫawlān b. ʿĀmir. Darauf aufbauend werden 
im dritten und vierten Abschnitt die Rollenmodel-
le des šayḫ as-salām (Friedens-šayḫ) und des Šayḫ 
al-Ḥarb (Kriegs-Šayḫ) der Munebbih erkundet und 
diese vor dem Hintergrund ihrer Funktionen im 
saudisch-jemenitischen Grenzkonflikt dargestellt. 
Der fünfte Abschnitt betrachtet den Aufstieg eines 

weiteren Kriegs-šayḫ in Munebbih, der angesichts 
der sich abzeichnenden Bedrohung durch die Ḥūṯī-
Rebellen stattfand. Die Involvierung von Munebbih 
im Ḥūṯī-Konflikt, in der die Schwächen, aber auch 
die Stärken der Dichotomie von Friedens-šayḫ und 
Kriegs-šayḫ zutage traten, ist Gegenstand des letz-
ten Abschnittes dieses Aufsatzes.

Das Material für diesen Aufsatz beruht auf meh-
reren Besuchen bei den Munebbih zwischen 2003 
und 2006. Seit Anfang 2007 ließ die Sicherheits
situation im Gouvernorat Ṣaʿda für Ausländer keine 
Aufenthalte in Munebbih und den umliegenden Ge-
bieten mehr zu. Die schrittweise Involvierung von 
Munebbih in den Ḥūṯī-Konflikt konnte seitdem nur 
noch aus der jemenitischen Hauptstadt Ṣanʿāʾ be-
obachtet werden, wo auch noch einige Treffen mit 
Besuchern aus Munebbih möglich waren. Seit 2008 
sind die Geschehnisse in Munebbih nur noch über 
die Berichterstattung jemenitischer und saudischer 
Medien rekonstruierbar. 

Der Ḥūṯī-Krieg fand in einer medialen Grauzone 
statt, da Wissenschaftler und Journalisten, ebenso 
wie humanitäre Organisationen, in der Regel kei-
nen oder nur begrenzten Zugang zum Konfliktgebiet 
besaßen.1 Erschwerend kam hinzu, dass im Kriegs-
gebiet seit 2007 aus strategischen Gründen das Te-
lefonnetz abgeschaltet war, um die Kommunikation 
der Rebellen untereinander zu erschweren. Viele In-
formationen über das Kriegsgeschehen waren nicht 
direkt erhältlich. Die eingeschränkte mediale Be-
richterstattung wurde durch die staatliche Zensur 
nochmals begrenzt. Der Anteil der regierungsnahen 
Berichterstattung überwog bei Weitem; Gegenposi-
tionen, wie z. B. der Ḥūṯī-Rebellen oder ḥūṯī­freund
licher Gruppen, wurden weitgehend unterdrückt. In 
die Berichterstattung der Regierung fanden zudem 
nur Informationen Eingang, die sich in den Grenzen 
ihres Interesses und ihrer eingeschränkten Perspek-
tive bewegten, was insgesamt eine Verengung des 
Blickwinkels bedeutet, die bei der hier vorgeleg-
ten Rekonstruktion der Geschehnisse berücksich-
tigt werden muss. 

Die folgenden Ausführungen reflektieren den 
Forschungsstand von Sommer 2010. Seitdem haben 
die politischen Umbrüche in Verbindung mit der na-
tionalen Protestbewegung im Jemen dazu geführt, 
dass die Ḥūṯī-Rebellen trotz ihrer militärischen Nie-
derlage am Ende des sechsten Ḥūṯī-Krieges wieder 
einen bedeutenden Machtzuwachs erfahren haben. 
Im Herbst 2011 kontrollierten sie fast das gesam-
te Gouvernorat Ṣaʿda und Teile der angrenzenden 
Gouvernorate ʿAmrān und al-Jawf.

  1	 Human Rights Watch (2008); Shujaa al-Deen (2009); Salmo-
ni, Loidolt, and Wells (2010: 14–16). 
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Genealogie und geografische Lage  
der Munebbih

Die Munebbih sind einer der acht Stämme der 
Konföderation der Ḫawlān b. ʿĀmir bzw. Ḫawlān 
b. Quḍāʿa (Gingrich 1994: 11–16; Heiss 1997)2. 
Fünf dieser Ḫawlān-Stämme befinden sich auf je-
menitischem Territorium: Ğumāʿa, Saḥār, Rāziḥ, 
Munebbih und der namensgleiche heutige Teil-
stamm Ḫawlān. Seit 1934 wird das Siedlungsgebiet 
der Ḫawlān b. ʿĀmir durch die jemenitisch-saudi-
sche Grenze zerschnitten, so dass sich drei weitere 
Ḫawlān-Stämme auf heute saudi-arabischem Ge-
biet befinden: Fayfāʾ, Banī Mālik und Balġāzī. Das 
Siedlungsgebiet der jemenitischen Ḫawlān beginnt 
wenige Kilometer östlich der Provinzhauptstadt 
Ṣaʿda und erstreckt sich über die Stadt hin in den 
Westen bis an die Grenze der saudischen Provinz 
Ğīzān. Im Süden beginnt das Gebiet der Föderati-
on etwa zehn oder fünfzehn Kilometer von Ṣaʿda 
entfernt und reicht im Nordwesten bis ungefähr an 
die saudi-arabische Grenze. Nachbarn der Ḫawlān 
im Osten und Süden sind Hamdān-Gruppen (Ḥāšid 
und Bakīl), im Westen Tihāma-Bewohner und im 
Norden Stämme der ʿAsīr-Föderation. Die Ḫawlān 
b. ʿĀmir werden auch die “nördlichen” Ḫawlān ge-
nannt, um sie von den “südlichen” Ḫawlān (Ḫawlān 
aṭ-Ṭiyāl ) zu unterscheiden, deren Siedlungsgebiet 
östlich von Ṣanʿāʾ beginnt.

Die Territorien der jemenitischen Ḫawlān-Stäm
me Saḥār, Ğumāʿa und Ḫawlān siedeln auf dem 
Hoch- und Bergland oberhalb des Grabenrandes 
zum Roten Meer (Upper Yemen), mit dem auch das 
Siedlungsgebiet der Rāziḥ noch durch einen Berg-
zug verbunden ist. Das Gebiet der Munebbih und 
die drei saudischen Ḫawlān-Gebiete befinden sich 
unterhalb dieses Grabenrandes vor dem Steilabfall 
zur Küstenebene des Roten Meeres auf isolierten 
Bergstöcken, die namensgleich mit den sie besie-
delnden Stämmen sind (Ğabal Munebbih, Ğabal 
Fayfāʾ, Ğibāl Banī Mālik, Ğibāl Balġāzī).

Die Ḫawlān sind inschriftlich für das vorislami
sche Altsüdarabien belegt und führen ihre Herkunft 
bis auf den biblischen Qaḥṭān, den Ahnherrn der 
Südaraber zurück (Robin 1982; Heiss 1997). Je-
doch formierten sich die Munebbih, ebenso wie die 
drei saudischen Ḫawlān-Stämme, erst im Mittelalter 
durch tribale Fissions- und Fusionsprozesse als Teil-
stamm der heutigen Ḫawlān-Föderation (Gingrich 

  2	 Zudem gibt es bei den Rāziḥ einen Unterstamm namens Mu-
nebbih (Chelhod 1985: 56; Weir 2007: 86 ff.), von denen die 
Munebbih sagen, dass diese Rāziḥ-Munebbih ursprünglich 
zu ihnen gehört, sich aber später durch einen tribalen Fis-
sions- und anschließenden Fusionsprozess den Rāziḥ ange-
schlossen hätten.

1994: ​14–16). In diesem Fusionierungsprozess tri-
baler Einheiten unterschiedlicher Herkunft wurde 
der gemeinsame Name in den genealogischen Ab-
leitungen der Fusionseinheiten zum Ausgangspunkt 
eines neuen genealogischen Konstruktes: die heuti-
ge genealogische Kurzableitung des Stammes lau-
tet Munebbih b. Furūd (Furūḏ) b. Ḫawlān b. Quḍāʿa. 
Die Ableitung von einem gemeinsamen, eponymen 
Ahnen garantiert dem “neueren” Teilstamm der Mu-
nebbih trotz seines späteren Formierungsprozesses 
die Ebenbürtigkeit mit den anderen, “älteren” Teil-
stämmen der Ḫawlān. 

In seinem analytischen Modell der Stadt- und 
Hochkulturen des Mittleren Ostens beschreibt 
Dostal drei hauptsächliche Modi von Beziehungs- 
bzw. Integrationsprozessen zwischen großen Staats-
zentren und lokalen Kulturen: Zonen mit zentra-
ler politischer Integration, Zonen mit periodischer 
Staatsbindung und periphere Regionen mit diskon-
tinuierlichem Staatseinfluss. Jede dieser drei Be-
ziehungsformen zwischen Zentrum und Peripherie 
kommt in der Region Ṣaʿda vor, wo die Stämme 
in unterschiedlicher Weise in das politische Span-
nungsfeld Südwestarabiens eingebunden waren, das 
in den vergangenen Jahrhunderten vor allem von 
den Osmanen, den Idrīsīden, der zaydītischen Herr-
schaft (dawla) und seit 1962 durch die Errichtung 
der Republik Jemen wesentlich geprägt wurde. Die 
Munebbih konnten vom 16. Jahrhundert bis 1930 
ihre Unabhängigkeit und Autonomie weitgehend 
bewahren; als periphere Region mit diskontinuierli-
chem Staatseinfluss gehört das Territorium der Mu-
nebbih somit der dritten unter den von Dostal iden-
tifizierten Hauptgruppen an (Gingrich 1993). 

Das Bestreben nach Aufrechterhaltung der Au-
tonomie und Abwehr fremder Einflüsse zeigte 
sich auch in der Beziehung Munebbihs zum loka-
len Machtzentrum des zaydītischen Staates, dessen 
geistiges und häufig auch politisches Zentrum sich 
seit Ende des 9. Jahrhunderts in Ṣaʿda befand. Der 
zaydītische Staat wurde primär sozial und politisch 
getragen von den sāda (sing. sayyid; patrilineare 
Nachkommen des Propheten über seinen Schwie-
gersohn und Cousin ʿAlī) in dieser Glaubensrich-
tung, welche bis zur Revolution 1962 sowohl die re-
ligiöse als auch politische Sphäre dominierten. Die 
für den zaydītischen Staat charakteristische Institu-
tion der ḥiğra (pl. ḥiğar) – der geschützten Ansied-
lung von sāda auf Stammesterritorien – erleichterte 
den zaydītischen ʾImāmen, ihren Einfluss auszu-
weiten und auch nach Epochen schwacher Durch-
dringung bestimmter Stammesgebiete durch eine 
Zentralmacht erneut administrative Strukturen auf-
zubauen (Puin 1984; Serjeant 1962, 1977, 1983). 
Die in geschützten Enklaven auf dem Stammesterri-
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torium lebenden sāda befanden sich an der Schnitt-
stelle zwischen den Interessen des ʾImām und der 
Stammesbevölkerung; sie repräsentierten den zay
dī­tischen Staat, waren aber abhängig von tribaler 
Unterstützung und tribalem Schutz. Die gelehrten 
Männer unter ihnen nahmen Aufgaben im Interesse 
des ʾ Imām aber auch zum Wohle der Stammesbevöl-
kerung wahr, worunter die wichtigsten Rechtspre-
chung und Konfliktschlichtung bei tribalen Konflik-
ten waren. Bei der Rechtsprechung wurde von den 
sāda nur das islamische Recht (šarīʿa) zur Anwen-
dung gebracht, die traditionell überlieferten Recht-
spraktiken der Stämme (ʿurf   ) wurden aus den ḥiğar 
weitgehend verbannt. Im Siedlungsgebiet der Ḫaw
lān b. ʿĀmir liegen die meisten Ansiedlungen der 
sāda auf den Territorien der Ğumāʿa, Rāziḥ, Ḫaw
lān und Saḥār (in deren Gebiet auch die Stadt Ṣaʿda 
liegt). Die Munebbih sind der einzige Teilstamm der 
Föderation der Ḫawlān b. ʿĀmir, auf deren Sied-
lungsgebiet sich weder dauerhafte Ansiedlungen der 
sāda noch ḥiğar befinden. Die meisten Versuche des 
zaydītischen Staates, seinen Einfluss auf das Terri-
torium der Munebbih mithilfe der Etablierung von 
ḥiğar, Moscheen, Stiftungen (sing. waqf    ) oder Be-
steuerung auszuweiten, wurden von den Munebbih 
nachhaltig abgewehrt (Gingrich 1994: 12).

Die periphere Lage der Munebbih, die Politik 
der Autonomie und die traditionell sāda-feindliche 
Haltung legten in der Revolution 1962 eine neutra-
le Position nahe, zumal das Territorium der Muneb-
bih weit abgelegen war und von diesem Krieg kaum 
berührt wurde. Im Verlauf des anschließenden Bür-
gerkrieges zwischen republikanischen und ʾImām
treuen royalistischen Kräften positionierten sich die 
Munebbih inmitten der starken royalistischen Un-
terstützung durch die übrigen Ḫawlān-Stämme zu-
nehmend aufseiten der Republik (Gingrich 1993: ​
273). Die Unterstützung der jungen Republik durch 
die tribale Führung der Munebbih war zu jener Zeit 
unter den Ḫawlān singulär. Jedoch soll im Verlauf 
der Revolution und des anschließenden Bürgerkrie-
ges auch ein Zustrom von “einfachen” Munebbih-
Kämpfern zu den royalistischen Kräften stattgefun-
den haben, die sich der ägyptischen Okkupation 
entgegenstellten. In der Zeit nach dem Bürgerkrieg 
versuchte die tribale Führung der Munebbih ihre 
Autonomie weiter aufrechtzuerhalten, übernahm 
aber hin und wieder die Ausführung regionaler po-
lizeiähnlicher Aktionen im Auftrag der Staatsfüh-
rung (Gingrich 2011: 43). 

Gegenüber vorausgegangenen Phasen, in de-
nen die tribale Gesellschaft der Munebbih trotz ih-
rer republikfreundlichen Haltung weitgehend von 
den jeweiligen staatlichen Integrationsversuchen 
abgekoppelt war und so ihre soziokulturelle Iden-

tität bewahren konnte, unterliegen die Munebbih in 
jüngerer Zeit einem schrittweisen Prozess der Annä-
herung an die Zentralregierung und der Anbindung 
an die staatliche Einheit der Republik Jemen. In den 
1980er Jahren waren staatliche Autoritäten bei den 
Munebbih noch kaum präsent (Gingrich 2002: 146). 
In der politischen Topografie der Republik Jemen 
ist der Lebensraum der Munebbih heute ein Dist-
rikt (mudīriyya) des Gouvernorats (muḥāfaẓa) Ṣaʿda 
mit insgesamt etwa 52.000 Einwohnern.3 Unter den 
Folgeerscheinungen, die sich aus dieser wachsen-
den politischen und ökonomischen Verflechtung mit 
dem Zentralstaat ergeben, ist, um nur ein Beispiel 
zu nennen, der von der Zentralregierung forcierte 
Ausbau des Straßennetzes besonders relevant, weil 
auf diese Weise die tribale Lokalgesellschaft der 
Munebbih direkt mit überregionalen Verkehrswegen 
verbunden und damit unterschiedlichen kulturellen 
und wirtschaftlichen Einflüssen und Innovationen 
ausgesetzt wird. Die mit Nachdruck vorangetriebe-
ne Fortführung der Konstruktionsarbeiten der Nord-
trasse des Ringstraßenprojekts “Präsident ʿ Alī ʿ Abd 
Allah Ṣāleḥ-Straße” (aṭ-ṭarīq ad-dāʾirī aš-šamālī 
ʿAlī ʿ Abd Allah Ṣāleḥ) mit der Route Ṣaʿda–Qaṭābir–
Munebbih–Ġamir–Rāziḥ–Malāḥiẓ–Ḥaraḍ, mit ver-
anschlagten Kosten von 8  Milliarden Riyāl (ca. 
40 Mio. USD) für 196 km (Al-Gomhoriah 2008), ist 
ein Aspekt dieser staatlichen Durchdringungsversu-
che, gerät aber durch Konstruktionsschwierigkeiten 
in dem unzugänglichen, bergigen Terrain und die 
unstabile Sicherheitssituation im Gouvernorat Ṣaʿda 
immer wieder ins Stocken. Weitere Manifestationen 
des zunehmenden staatlichen Einflusses sind Ent-
wicklungsvorhaben, welche die Regierung auf dem 
Stammesterritorium der Munebbih durchführt, etwa 
der Aufbau von Infrastruktur im Bereich Elektrizität 
und Wasser sowie die Durchführung von Bildungs-, 
Gesundheits- und Landwirtschaftsprojekten. Diese 
staatlichen Entwicklungsprojekte stehen in einem 
direkten Zusammenhang mit der freundlichen  – 
wenn auch nicht übermäßig engagierten – Haltung 
der tribalen Führung der Munebbih gegenüber der 
Regierung.

Die von der Regierung errichtete Dorfschule 
madrasa al-aḫlāṣ al-ʾāssāsiya im Hauptort Sūq al-
Ḫamīs trägt – wie überall im Jemen – auf ihre Weise 
in kleinem Maßstab dazu bei, eine nationale Identi-
tät auszuformen. Die Schüler marschieren vor dem 
Unterricht im Schulhof, salutieren vor der jemeni-
tischen Flagge und singen gemeinsam die Natio
nalhymne “Raddadī ayyatuhā ad-duniya našī­dī ” 
(etwa: “Hall, oh Welt, meine Hymne nach”). Die na-

  3	 Nach dem letzten Zensus von 2004 betrug die Anzahl der 
Munebbih insgesamt 51.823 Personen, vgl. Yemenna, o. J.
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tionalen Rituale, die in den Schulen vollzogen und 
auch vom Fernsehen bis in die entferntesten Gebiete 
des Jemen verbreitet werden, existieren heute Seite 
an Seite mit den tribalen Praktiken der Munebbih.

Stammesstruktur

Die Munebbih untergliedern sich in Teilstämme, 
die aus zwei Stammeshälften bestehen: die ʿAliyīn 
und die Šaʿšaʿ (Gingrich 1994: 25 f.). Während die 
drei Hauptstämme der ʿAliyīn auf dem Ğabal Mu-
nebbih in der Zone um den Hauptkamm des Ğabal 
Munebbih und dessem höchstem Gipfel, dem Ğabal 
al-ʿUrr, leben, siedeln die Šaʿšaʿ-Gruppen in tiefer 
gelegenen Gebieten im unteren Teil des Bergmas-
sivs in zwei von einander getrennten Zonen im Sü-
den und im Nordosten, wo das Stammesterritorium 
an andere Ḫawlān-Stämme im Jemen und in Sau-
di-Arabien angrenzt. Untergruppen der ʿAliyīn sind 
Ahl al-ʿUrr, Buṭayn und Āl Yazīd. Die Šaʿšaʿ setzen 
sich aus den Untergruppen Qaharatayn, am-Maqnaʿ, 
am-Ṭāriq, ʿAyyāš und Banī Ḥawlī zusammen. Die 
Aufteilung in Stammeshälften ist auch für andere 
Teilstämme der Föderation der Ḫawlān b. ʿĀmir 
nachgewiesen.4

Diese “hälftige” Struktur wiederholt sich auch 
auf strukturell höherer Ebene des Verbandes der 
Ḫawlān b. ʿĀmir in den Föderationshälften der Fu
rūd (bzw. Furūḏ) und der Yahāniyya. Hierauf weist 
bei den Munebbih das mittlere Glied des genealo-
gischen Konstruktes Munebbih b. Furūd b. Ḫawlān 
b. Quḍāʿa hin. Die Furūd-Einheiten (qabāʿil furūd  ) 
leiten sich von Furūd b. Ḫawlān b. Quḍāʿa ab. Im 
Vergleich dazu leiten sich die Yahāniyya-Einhei
ten (qabāʿil yahwāniyya) von Hānī b. Ḫawlān b. 
Quḍāʿa ab. Zur Föderationshälfte der Furūd gehö-
ren Saḥār, Munebbih und Balġāzī. Die Föderations-
hälfte der Yahānīyya setzt sich aus Rāziḥ, Ḫawlān, 
Ğumāʿa, Fayfāʾ und Banī Mālik zusammen. Saḥār 
und Balġāzī sehen die Munebbih als ihre “Brüder” 
(iḫwa), Rāziḥ, Ḫawlān, Ğumāʿa, Fayfāʾ und Banī 
Mālik dagegen als ihre “Vaterbrüdersöhne” (ʾābnā 
al-ʿamm) an. 

Innerhalb der Konföderation der Ḫawlān b. 
ʿĀmir sind die qabāʿil furūd territorial stärker von 
einander isoliert und somit schwächer als die qabāʿil 
yahwāniyya, deren Siedlungsgebiet geografisch ge-
sehen homogener ist. Der Grund der schachbrett
artigen Aufteilung innerhalb der Konföderation liegt 

  4	 Die Saḥār untergliedern sich in die “Hälften” Mālik und Ku-
layb (Lichtenthäler 2003: 42; Chelhod 1985: 56). Die Ğu
māʿa teilen sich in an-Naṣr und al-Ḥilf (Chelhod 1985: 56). 
Die Rāziḥ setzen sich aus den Stammeshälften Ḥilfī und 
Jihwazī zusammen (Chelhod 1985: 56; Weir 1997: 130).

darin, dass benachbarte Stämme an ihren Grenzen 
häufig feindselige Beziehungen zueinander pflegen, 
sich aber oft mit den Nachbarn ihrer Nachbarn ver-
bünden, woraus sich innerhalb der Föderation ein 
größeres Muster von zwei Koalitionen oder Blö-
cken ergibt.5 Der Sinn dieser Aufteilung liegt in der 
Erhaltung eines strategischen Gleichgewichts und 
der Einschränkung intertribaler Konfliktpotenziale. 
Dies ermöglicht Bündnismöglichkeiten und -ver-
pflichtungen gegenüber dritten Stämmen. In grö-
ßeren intertribalen Konflikten sind die Stämme der 
eigenen Föderationshälfte stets die ersten Ansprech-
partner der Munebbih (Gingrich1994: 22).

Qabāʿil furūd und Qabāʿil yahwāniyya bilden 
zusammen die Konföderation der Ḫawlān b. ʿĀmir, 
deren politische Integration auf der genealogischen 
Akzeptanz des gemeinsamen gleichnamigen Ge-
nitors (Eponyms) begründet ist. Als politischer In-
teressenverband findet die Konföderation in erster 
Linie ihren Sinn in seltenen Anlässen von gemein-
samer Politik gegenüber den jemenitischen und 
saudischen Verwaltungsstellen und Regierungsbe-
hörden sowie gegenüber anderen tribalen Konföde-
rationen. 

Der Begriff qabīla (Stamm) als patrilineare Ab-
stammungsgemeinschaft, die sich von einem rea-
len oder fiktiven Stammvater ableitet und als poli-
tischer Verband begreift, der die Souveränität über 
das von dieser Gemeinschaft besiedelte Territorium 
ausübt, bildet auch die Ausgangsbedingung für die 
Darstellung der politischen Organisation des Stam-
mes. Das Konzept des Stamms beruht auf dem kon-
tinuierlichen Bezug auf den Kollektiv-Namen (die 
gemeinsame Abstammung) und das gemeinsame 
geschlossene Siedlungsgebiet, bei gleichzeitiger 
Diskontinuität des sozialen Inhalts (Dresch 1989: ​
75 f.). Hieraus ergibt sich eine wichtige Grundlage 
der tribalen politischen Organisation: die demokra-
tische Verfasstheit, die in der sozialen Egalität der 
tribalen Untereinheiten wurzelt (Dostal 1985: ​227), 
da man einander als ebenbürtige Nachfahren der ge-
meinsamen eponymen Ahnen begreift. 

Jede tribale Haupt- und Untergruppe wird von 
einem Häuptling (šayḫ, pl. mašāyīḫ bzw. šuyūḫ) re-
präsentiert, deren Amtsinhaber üblicherweise aus 
immer denselben Familien (buyūt) der Stammes-
einheiten kommen, innerhalb derer die Nachfolge 
jedoch nicht a priori festgelegt ist. Jedes männli-
che Familienmitglied, das sich durch bestimmte Tu-
genden und Qualifikationen auszeichnet, kommt als 
Anwärter auf die Position des šayḫ in Betracht und 
wird von der tribalen Gruppe durch Wahl bestätigt. 

  5	 Solche Muster sind auch aus anderen tribalen Gesellschaften 
des Nahen und Mittleren Ostens bekannt (Tapper 1991: 64 f.).
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Die Vererbung der politischen Autorität des Stam-
mesoberhaupts ist somit bestimmten Familien vor-
behalten, aber innerhalb dieser Familien dann durch 
Verdienst und Fähigkeit bestimmbar sowie durch 
nachträgliche Wahlen legitimiert. 

Wie die tribalen Gruppen, an deren Spitze sie ste-
hen, sind auch die šuyūḫ untereinander hierarchisch 
positioniert. Jede tribale Untergruppe besitzt (min-
destens) einen šayḫ. Auf höherer Ebene sind die 
Strukturen der tribalen Regionen durch einen šayḫ 
aš-šaml an der Spitze des Stamms miteinander ver-
bunden. Šayḫ aš-šaml bedeutet der “vereinigende” 
oder “zusammenbringende” šayḫ, äquivalent zum 
altarabischen Ausdruck muğammiʿ (Serjeant 1977: ​
228). Der šayḫ aš-šaml ist von höherem Rang als 
die šuyūḫ der tribalen Untergruppen, und seine Er-
nennung wird durch sie bestätigt.

Entsprechend der Stammesstruktur der Ḫawlān 
b. ʿĀmir setzt sich diese Rangfolge von den Unter-
gruppen bis in die oberste Struktur der Stammes-
konföderation fort. Oberster Repräsentant der Fö-
derationshälfte der Furūd (šayḫ mašāyīḥ Furūd  ) ist 
der šayḫ aš-šaml der Saḥār, Ibn Ğaʿfar. Die Födera-
tionshälfte der Yahānīyya wird vom šayḫ mašāyīḫ 
al-Yahāniyya aus dem Linienverband der Āl Aṯwān 
angeführt, der gleichzeitig šayḫ aš-šaml der Banī 
Mālik ist. Das Oberhaupt aller Stämme der Föde-
ration der Ḫawlān b. ʿĀmir (šayḫ šaml mašāyīḫ 
qabāʿil Ḫawlān b. ʿ Āmir) kommt aus dem traditions
reichen Linienverband der Familie Muqayt. Ibn Mu-
qayt, wie der jeweilige Amtsinhaber genannt wird, 
ist zudem das Oberhaupt der mächtigen Ğumāʿa, 
die vom Osten her an das Territorium der Muneb-
bih angrenzen.

Bei den Munebbih ist die Position des šayḫ aš-
šaml dauerhaft mit dem Linienverband der Banū 

ʿAwfān aus der Stammeshälfte der ʿAliyīn verbun-
den, die auf dem höher gelegenen Terrain des Ğabal 
Munebbih und seinem höchsten Gipfel, dem Ğabal 
al-ʿUrr, siedeln. Durch den kontinuierlichen Bezug 
zum eponymen Linien-Ahnen ʿAwfān (Gingrich 
1994: ​23) wird der jeweilige Amtsinhaber des šayḫ 
aš-šaml bei den Munebbih – wie auch bei anderen 
altverwurzelten Häuptlingslinien in der Region – in 
der Regel schlicht Ibn ʿAwfān (Sohn des ʿAwfān) 
genannt. 

Die soziale Egalität der Mitglieder der Abstam-
mungsgemeinschaft bewirkt, dass der Šayḫ aš-Šaml 
als politisches Oberhaupt der Munebbih über sei-
nen Stamm keine “Herrschaft” (ṣulṭa) im üblichen 
Sinne besitzt. Zum Beispiel hat der šayḫ aš-šaml – 
ebenso wie die übrigen šuyūḫ – keine Rechte über 
das Land seines Stammes und ist auch nicht auto-
risiert, in wirtschaftliche Verteilungsprozesse ein-
greifen. Jedoch empfängt der šayḫ aš-šaml von den 
übrigen Stammesmitgliedern anlassgebundene Ab-
gaben in Geldform, die ihn für seine besonderen 
Dienste im Interesse des Stammesganzen entschä-
digen (Gingrich 1994: 101).

Šayḫ as-Salām

In der tribalen Gesellschaft Munebbihs, die keine 
Errichtung von ḥiğar auf ihrem Territorium zuließ, 
ist der šayḫ aš-šaml selbst ḥiğra bzw. muḥağğar in 
dem Sinne, dass er außerhalb des Verlaufs tribaler 
Konflikte steht und geschützt ist. Das Wort ḥiğra 
verweist im südarabischen Kontext nicht nur auf 
Bedeutungen im Zusammenhang mit der Übersied-
lung des Propheten Muḥammad von Mekka nach al-
Madīna, sondern besitzt eine weit ältere Bedeutung, 

Abb.: Stammesstruktur (Segmen-
tary tree) der Munebbih und Ḫaw
lān b. ʿĀmir.
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die in antiken südarabischen Inschriften nachgewie-
sen ist. Im antiken Jemen verweist das Wort h-j-r auf 
ein “Heiligtum” (sanctuary), in dem das Machtzen-
trum der schützenden Gemeinschaft oder stamm-
ähnlichen Gruppe lag (Robin 1982: 17 f.; Beeston 
1976). Der Terminus ḥiğra ist von großer Bedeutung 
für das Stammessystem. Ḥiğra ist bei den Stämmen 
ein Konzept zum Schutz von Märkten, Versamm-
lungsplätzen und wichtigen Stammespersönlichkei-
ten (Puin 1984; Serjeant 1962, 1977, 1983). Wird 
ein solcher geschützter Status (muḥağ­ğar) verletzt, 
ist gemäß dem Stammesrecht eine hohe Strafe zu 
zahlen, die das Elffache der normalen Kompensa
tionssumme betragen kann (Dresch 1989: 103). 

Dieser geschützte Status betrifft nur besonde-
re šuyūḫ, u. a. den šayḫ al-mašāyīḫ der Ḥāšid aus 
dem Linienverband der al-ʾAḥmar (Serjeant 1977: ​
228; Dresch 1989: ​103 f.). Al-ʾAḥmar ist šayḫ al-
Mašāyīḫ al-muḥağğar min Ḥāšid wa Bakīl; also 
der šayḫ al-mašāyīḫ, der durch Ḥāšid und Bakīl 
geschützt (muḥağğar) ist. Dies bedeutet, dass die 
Stämme der Ḥāšid-Konföderation – und sogar die 
Bakīl – Ibn ʾAḥmar in Einklang mit der Institution 
der ḥiğra schützen und respektieren. Der Status der 
ḥiğra produziert eine Unterscheidung zwischen 
nach tribaler Vorstellung moralisch gleichwertigen 
Männern (Dresch 1989: 105) und bewirkt, dass der 
solcherart Herausgehobene verfügbar ist, um die tri-
bale Gemeinschaft zu führen und ihre Konflikte zu 
lösen, indem die tribale Gemeinschaft darauf be-
steht, dass er herausgehoben und “nicht wie sie” ist. 

Die Aufgaben des šayḫ aš-šaml der Munebbih 
bestehen in innerer Führung und Repräsentation 
seines Stammes nach außen. Er hat supratribale re-
präsentative und politische Aufgaben, darunter Sitz 
und Stimme im Föderationsrat (mağlis aš-šuyūḫ) 
der Ḫawlān b. ʿĀmir (Gingrich 1995: 21). Er re-
präsentiert seinen Stamm nach Außen, vor allem 
dann, wenn es nötig ist, mit Stämmen in anderen 
Regionen oder übertribalen Partnern – wie der je-
menitischen oder saudischen Regierung – zu ver-
handeln. Er nimmt zudem zeremonielle Aufgaben 
zum Wohle des Stammes wahr (Gingrich 1989). All 
dies geschieht mit dem Einverständnis und der Un-
terstützung der šuyūḫ der tribalen Subgruppen der 
Munebbih.

Dem šayḫ aš-šaml kommt eine wichtige juristi-
sche Funktion bei der Vermittlung zu. Er ist in Mu-
nebbih die höchste Autorität der tribalen Rechtspre-
chung (marğiʿ al-aḫkām) und eine Art “supreme 
court of appeal” (Höchstes Berufungsgericht) für 
den ganzen Stamm. Der herausgehobene Status der 
ḥiğra besitzt eine wesentliche Bedeutung für sei-
ne Rolle als Mediator innerhalb und außerhalb des 
Stammes, da der Mediator im tribalen System nicht 

Mitglied einer der beiden Konfliktparteien sein darf, 
sondern – in genealogischer oder geografischer Hin-
sicht – außerhalb stehen muss (Heiss 1989: 65). Die 
herausgehobene Bedeutung des šayḫ aš-šaml bei 
Rechtsprechung und Mediation erwächst bei den 
Munebbih zudem daraus, dass es auf dem Territo-
rium der Munebbih keine Sāda gibt, die bei beson-
ders schweren Konflikten Schiedssprüche gemäß 
der Scharia (šarīʿa) aussprechen könnten.

Wenn die in Konflikt liegenden beiden Parteien 
demselben Unterstamm angehören, wird der Kon-
flikt üblicherweise vor den šayḫ dieser Einheit ge-
bracht, damit dieser Recht spricht und den Konflikt 
schlichtet. Stehen hingegen Parteien aus verschie-
denen Untergruppen miteinander im Konflikt, oder 
droht sich die Auseinandersetzung zu einem größe-
ren Konflikt auszuweiten, wird der Fall zur Vermitt-
lung vor den šayḫ aš-šaml gebracht. Bei der Recht-
sprechung impliziert die Abwesenheit von sāda auf 
dem Territorium der Munebbih eine Betonung des 
tribalen Gewohnheitsrechts (ʿurf    ) anstelle des isla-
mischen Rechts (šarīʿa). Die Munebbih folgen bis 
heute ihrem eigenen tribalen Gewohnheitsrecht und 
regeln ihre Angelegenheiten durch ein System des 
Stammesrechts (ḥukūma ʿurufīyya). 

Das ʿ urf wurde seit Jahrhunderten in geschriebe-
nen Verträgen und Bündnisverträgen festgehalten, 
die von den Linienverbänden der šuyūḫ aufbewahrt 
werden. Als historisch gewachsenes Stammesrecht 
unterscheidet sich das ʿurf von Region zu Region 
(Dresch 1989: 107 f.; 2006: 75 f.). Es wird durch ge-
wisse konstitutionelle Prinzipien und Praktiken ge-
formt, welche die ganze politische Struktur und den 
politisch-legalen Prozess des Stammes beeinflussen 
und formen. Von den Sāda wurden die Rechtsnor-
men des ʿurf als “heidnisch” betrachtet, da ʿurf und 
šarīʿa grundlegend unterschiedliche Legitimations-
konzepte zugrunde liegen. Die šarīʿa legitimiert 
sich aus der unmittelbaren Offenbarung Gottes, sie 
ist für alle Muslime in gleicher Weise gültig, unab-
hängig von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Stamm oder einer sozialen Klasse. Das Recht der 
Stämme hingegen legitimiert sich durch die Tradi-
tion der altvorderen Stammesväter und ist nur ver-
bindlich für den jeweils eigenen Stamm. Die Bräu-
che der Stämme, die nach Ansicht vieler Gelehrter 
der šarīʿa widersprechen, werden von den Sāda pe-
jorativ als al-aḫkām al-ṭāġūtiya oder einfach als 
ṭāġūt bezeichnet (Rathjens 1951; Dresch 1989: ​
183–188). Ṭāġūt ist ein Begriff aus dem Koran, der 
dort in der Bedeutung von “heidnischen Götzen” 
verwendet wird. Etliche jemenitische Gelehrte be-
tonen aber auch das hohe Maß an wechselseitiger 
Ergänzung zwischen ʿurf und šarīʿa. 

Die hohe Bedeutung des ʿurf bis in Zeiten des 
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modernen Zentralstaates zeigt sich darin, dass heute 
selbst die Verwaltungsbeamten des Staates diesem 
Prinzip folgen, indem sie traditionelle Vermittler 
anstellen, um Konflikte in Stammesgebieten beizu-
legen. Die Regierung versucht auch in Munebbih, 
sich in diesem Bereich zu positionieren, indem sie 
selber Vermittler beauftragt und besoldet, welche 
die Regierungsseite bei der Beilegung von Konflik-
ten repräsentieren. In Munebbih kommen diese Re-
gierungsmediatoren oft ebenfalls aus einem stam-
mesnahen Milieu, etwa aus Nachbargegenden wie 
Ġamir, und sind häufig auf eine Beobachterrolle be-
schränkt. 

Šayḫ al-Ḥarb

Serjeant berichtet über den šayḫ aš-šaml bzw. Šayḫ 
al-Mašāyīḫ der Ḥāšid, Ibn ʾAḥmar, er habe “leader-
ship in war (zaʿāma) and in counsel” (1977: ​228), 
auch auf intertribaler Ebene: “It is maintained how-
ever that Bin ʾAḥmar has a dāʿī mujāb ʿind Bakīl, 
i.e. his summons to war would be responded to 
by Bakīl, and that Bakīl have only separate tribal 
Shaykhs. The Bin ʾAḥmar would say to Bakīl that 
they were dāʿīn lakum bi-ḥaqq al-hijrah tuḥāribū 
maʿā-nā, summoning you by the right/duty of ḥiğra 
(protection etc.) to fight alongside us” (Serjeant 
1977: ​229). In diesem Zusammenhang weist Dresch 
(1984) darauf hin, dass sich der Einfluss der šuyūḫ 
aufgrund ihrer eng mit Konfliktaustragung verzahn-
ten Funktion häufig von der Opposition zwischen 
Stämmen oder Stammessektionen ableite. 

Bei den Munebbih ist die Institution des šayḫ aš-
šaml hingegen wegen ihrer friedensstiftenden und 
friedenserhaltenden Funktionen als šayḫ as-šalām 
(Friedens-Šayḫ) konzeptioniert (Gingrich 1994: ​
26). Der šayḫ aš-šaml der Munebbih trägt keine 
Waffen (Gingrich 2011). Er besitzt weder Führer-
schaft im Krieg (zaʿāma), noch die Funktion, zum 
Krieg aufzurufen (daʿwa). Im Falle eines Konflikts, 
den der šayḫ aš-šaml nicht durch seine Rechtspre-
chung beizulegen vermag, oder der sich zu einer 
größeren Auseinandersetzung auszuweiten droht, 
erklärt der šayḫ aš-šaml in Absprache mit der be-
treffenden Untergruppe die laufenden Verhandlun-
gen als gescheitert und gibt die militärische Macht 
an den šayḫ derjenigen tribalen Untergruppe der 
Munebbih weiter, die am stärksten in diesen Kon-
flikt involviert ist. Damit werden die Zerstörungen 
durch Auseinandersetzung in der konfliktreichen 
und gleichzeitig landwirtschaftlich intensiv genutz-
ten Region möglichst gering gehalten, und zugleich 
liegt die Hauptlast des Kampfes bei den am unmit-
telbarsten Betroffenen. 

Zusätzlich zu den zahlreichen kleinen oder mitt-
leren (intratribalen) Fehden, die besonders häufig 
zwischen Untergruppen der Munebbih ausgetragen 
werden, brechen seltener auch größere bewaffnete 
(intertribale) Konflikte entlang der Außengrenzen 
des Stammesterritoriums der Munebbih zwischen 
benachbarten oder nahe beieinander lebenden Stäm-
men aus. Die tribalen Untergruppen der Stammes-
hälfte der Šaʿšaʿ an den Außengrenzen des triba-
len Territoriums sind somit vergleichsweise öfter 
in gewaltsame Konflikte um die Erhaltung der Un-
versehrtheit von Land und Territorium involviert als 
die Subgruppen der ʿAlīyin im Inneren des Stam-
mesterritoriums. Der Kriegs-šayḫ (šayḫ al-ḥarb) 
der Munebbih ist somit weit häufiger der šayḫ einer 
der Untergruppen der Munebbih-Stammeshälf-
te der Šaʿšaʿ, welche die konfliktträchtige Außen-
grenze der Munebbih in den – im Vergleich zum 
ʿAlīyin-Siedlungsgebiet  – tiefer gelegenen und 
landwirtschaftlich minderbegünstigten Gebieten 
kontrollieren, die an Yahāniyya-Einheiten der Ḫaw
lān-Konföderation im Jemen (Rāziḥ, Ğumāʿa) und 
in Saudi-Arabien (Banī Mālik, Fayfāʾ) angrenzen 
(Gingrich 1994: ​26). Entlang dieser Außengren-
ze bietet die Konkurrenz um Land und Ressour-
cen ständig Anlässe für Fehden und Allianzen. Der 
šayḫ al-ḥarb vertritt in diesen Kämpfen nicht nur 
seine eigene tribale Untergruppe, sondern den Ge-
samtstamm der Munebbih, da Landkonflikte stets 
die Ehre des Gesamtstammes betreffen (Gingrich 
2001; Dresch 1986: ​311 f.; 1989: ​54, 79 ff.). Bei den 
Šaʿšaʿ-Gruppen im Norden des Stammesterritori-
ums, welche die Grenzgebiete zu drei Yahāniyya-
Gebieten kontrollieren – den Ğumāʿa und den saudi-
schen Banī Mālik und Fayfāʾ –, liegt die Institution 
des šayḫ al-ḥarb kontinuierlich bei der Häuptlings-
linie des Ibn Miṭrī aus der Munebbih-Untergruppe 
der Banī Ḥawlī, der als Kriegs-Šayḫ “die bewaffnete 
Ehrbarkeit seines Segmentes wie jene aller Muneb-
bih” (Gingrich 1994: ​26) repräsentiert. 

Die Institution des šayḫ al-ḥarb der Munebbih 
besitzt an der Grenze des Munebbih-Territoriums 
zu Saudi-Arabien, wo die Stammesgrenze gleich-
zeitig eine Staatsgrenze ist, nicht nur eine tribale, 
sondern auch eine internationale Dimension. Unter 
den wachsamen Augen der Staatsführungen der Re-
publik Jemen und des Königreiches Saudi-Arabien 
ist Ibn Miṭrī nahezu ununterbrochen in die Ausfech-
tung der territorial nicht eindeutig festgelegten, in-
ternationalen Nord- und Nordwestgrenze der Mu-
nebbih involviert. 

Vor dem Hintergrund des historischen Grenz-
konflikts zwischen der Republik Jemen und dem 
Königreich Saudi-Arabien, der zu den längsten 
und komplexesten Territorialkonflikten der Welt 

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2012-1-49 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 07.05.2026, 20:26:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0257-9774-2012-1-49


Anthropos  107.2012

57

gehört, wird die “grenzwahrende” Bedeutung des 
šayḫ al-ḥarb der Munebbih deutlich. Insgesamt be-
trifft dieser Grenzkonflikt eine Region von mehr als 
1.200 km strategisch und ökonomisch wichtigen 
Land- und Seeterritorien und umfasst eine Zeit-
spanne von 75 Jahren, in der Frieden und Stabili-
tät der Region mehrfach bedroht waren. Der Haupt-
streitpunkt dieses Grenzkonflikts ist der Anspruch 
beider Staaten auf die Provinzen Nağrān, ʿAsīr und 
Ğīzān, zu der auch die drei Teilstämme der Ḫawlān-
Konföderation Bani Mālik, Fayfāʾ und Balġāzī ge-
hören. 1934 wurde im Vertrag von Ṭāʾif in Art. 4 die 
Grenze sowohl nach physischen (territorialen) als 
auch nach tribalen Gesichtspunkten festgelegt: “Ev-
erything that is to the right side …, in all directions, 
belongs to the Kingdom of Yemen, … all the terri-
tories of Razih and Munabbeh, including Aruʾ Âl 
Mashaykh“ (zitiert in al-Enazy 2005: ​160). Zur Im-
plementierung der Grenze stellte ein gemeinsames 
Komitee  – unter Beteiligung von H. St. J. Philby 
(1952) auf saudischer Seite – mehr als 200 Grenz-
pfähle auf. Doch die Grenze konnte nicht immer 
zweifelsfrei festgelegt werden, da das Komitee auf-
grund von Stammesfehden in einige Gebiete nicht 
vordringen konnte. Und “the joint commission did 
not use geographical coordinates or maps, and most 
of its boundary markers were temporary and remov-
able, thus setting the stage for a future Saudi-Yeme-
ni dispute over their locations and the exact course 
of the 1934 line” (al-Enazy 2005: 15).

Der Vertrag von Ṭāʿif sorgte wegen seiner um-
strittenen rechtlichen Bedingungen für anhaltende 
diplomatische und oft auch militärische Ausein-
andersetzungen zwischen den beiden Staaten. Zu-
letzt kam es 1998 zu militärischen Konfrontationen 
größeren Ausmaßes zwischen dem Jemen und Sau-
di-Arabien. Als Folge wurde im Ṣanʿāʾ-Protokoll 
(Muḏakkira Ṣanʿāʾ) von 1998 ein Militärkomitee 
geschaffen, “to ensure that no new installation, set-
tlement or military presence was established near 
the disputed border area” (Al-Enazy 2005: 39). Der 
völkerrechtlich bindende Vertrag von Ğidda (Muʿā­
hada Ğidda) aus dem Jahr 2000 übernahm den Kor-
pus der rechtlich umstrittenen Bestimmungen des 
Vertrags von Ṭāʾif unverändert, legte die Grenze 
aber nicht mehr nach tribalen, sondern nur noch 
nach geografischen Gesichtspunkten fest. In diesem 
Vertrag ist Munebbih Teil des ersten von insgesamt 
drei Grenzsegmenten (zwei Territorialsegmente, ein 
Maritimsegment), welches von der Küste des Roten 
Meeres nach Radm al-Amīr bzw. al-Aḫāšīm, an der 
südwestlichen Ecke der Rubʿ al-Ḫālī (Leeres Vier-
tel) reicht. Wie das Ṣanʿāʾ-Protokoll bestimmt der 
Vertrag von Ğidda in Art. 4 auf beiden Seiten der 
Grenze einen demilitarisierten Korridor, in dem au-

ßer mobilen Polizeipatrouillen mit “ordinary weap-
ons” jede Militärpräsenz verboten ist, um das fra
gile, immer von Konflikten bedrohte Gleichgewicht 
an der Grenze zu wahren.

Als wichtigster šayḫ al-ḥarb der Munebbih ist 
Ibn Miṭrī auf jemenitischer Seite kontinuierlich 
in die Ausfechtung dieser sowohl intertribalen als 
auch internationalen Grenze involviert. Die Bedeu-
tung seiner Tätigkeit zeigt sich darin, dass sogar die 
hauptstädtischen Medien im Jemen und in Saudi-
Arabien über die Konflikte und Friedensschlüsse 
der lokalen Substämme entlang der Grenze berich-
ten. Zuletzt kam es im Dezember 2005 unter der 
Schirmherrschaft von Prinz Muḥammad b. Nāṣr b. 
ʿAbd al-ʿAzīz, dem Emir von Ğīzān, zu einem of-
‌fiziellen Friedensschluss zwischen dem saudischen 
Stamm der Āl Talīd und der Ğumāʾa-Subgruppe 
der Āl Ṯābit, mit dem ein seit 24 Jahren andauern-
der gewalttätiger Grenzkonflikt mit Komponenten 
langjähriger Blutrache (ṯāʾr), der auch mit schwe-
ren Geschützen ausgefochten worden war und viele 
Opfer gefordert hatte, beendet werden konnte (ar-
Riyadh 2005). Ibn Miṭrī gehörte zu den Unterzeich-
nern dieses Waffenstillstandsdokuments. Die Ver-
mischung von tribalen und nationalen Aufgaben in 
der Funktion des Ibn Miṭrī zeigt sich darin, dass der 
damalige Amtsinhaber der Position des Ibn Miṭrī – 
Šayḫ Aḥmad Dahbāš Miṭrī – nicht nur šayḫ der Banī 
Ḥawlī aus der Šaʿšaʿ-Stammeshälfte der Munebbih, 
sondern auch Oberst (ʿaqīd) der jemenitischen Ar-
mee und of‌fizieller Kommandeur der Grenzwache 
(qāʾid ḥaras al-ḥudūd) von Munebbih war. 

Im Juli 2006 ehrte der Emir von Ğīzān nochmals 
eine tribale Delegation der Āl Ṯābit, die von Ibn 
Miṭrī und dem Šayḫ al-Ṯābitī angeführt wurde, für 
ihre Bemühungen bei der Konfliktbeilegung zwi-
schen den saudischen und jemenitischen Ḫawlān-
Stämmen (Okaz 2006). Der Waffenstillstand erfolg-
te durch Rückgabe von Land an die Āl Ṯābit sowie 
die Festlegung eines hohen Blutgeldes (diya), das 
aber von saudischer Seite um ein Viertel als Aner-
kennung für die Bemühungen der jemenitischen De-
legation reduziert wurde. Ein weiteres Viertel wurde 
von saudischer Seite aufgrund der Bemühungen von 
Šayḫ ʿAbd Allah b. Ḥussayn al-ʾAḥmar abgezogen, 
des damaligen šayḫ al-mašāyīḫ der Ḥāšid, Ober-
haupt der ʾ Iṣlāḥ-Partei und zugleich Sprecher des je-
menitischen Parlaments, der – als höchster Vertreter 
des of‌fiziellen Jemen – bei diesem Friedenschluss 
im Hintergrund mitgewirkt hatte. Die politische Be-
deutung zeigt sich darin, dass sowohl auf jemeniti-
scher wie auch auf saudischer Seite hochstehende 
Persönlichkeiten in den Friedensschluss dieser tri-
balen Untergruppen involviert waren. Sie zeigt zu-
dem, dass der aktuelle Verlauf der Staatsgrenze auch 

Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ
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nach dem Vertrag von Ğidda unter den angrenzen-
den Stämmen weiterhin aktiv ausgehandelt wird. 

Die tribalen Fehden in Munebbih, deren Aus-
fechtung der šayḫ aš-šaml seinen Kriegs-Šuyūḫ 
überträgt, folgten zumeist sorgfältig orchestrierten 
Mustern der Grenzfehde und Blutrache. Der Sinn 
der Weitergabe der Kriegsführerschaft an die in-
volvierten Unter-šuyūḫ liegt darin, Gewalt zu be-
grenzen oder zumindest zu steuern: den Konflikt zu 
umhegen. So führte das Wechselspiel von aggres-
siver Herausforderung und Vergeltung (Peristiany 
and Pitt-Rivers 1992), welches tribale Konflikte in 
Nahost kennzeichnet, selten zu einer vollkommen 
unkontrollierbaren Kettenreaktion, obwohl größere 
Gruppen involviert sein können. Das System triba-
ler Konfliktbearbeitung sieht nämlich vor, dass die 
Konfliktparteien stets auch die Vermittlung gemäß 
dem tribalen Gewohnheitsrecht suchen, wodurch 
militärische in diplomatisch-rechtliche Konflikte 
umgewandelt werden und so eine Chance auf fried-
liche Beilegung erhalten. Parallel dazu wurde durch 
die Delegierung der militärischen Macht an einen 
Unter-šayḫ die militärische Eskalation der Konflikte 
beschränkt und minimiert, indem die Kämpfe zwi-
schen einer möglichst kleinen und gleichwertigen 
Anzahl von Männern stattfanden. Insgesamt blieben 
also bewaffnete Auseinandersetzungen relativ kon
trolliert, immer wieder wurden sie durch Vermitt-
lung und Friedensschlüsse unterbrochen. Zu hohen 
islamischen Feiertagen wie dem ʿ Īd al-Fiṭr oder dem 
ʿĪd al-ʾAḍḥā versuchten die šuyūḫ auf beiden Seiten 
außerdem, wenigstens vorübergehende Waffenstill-
stände zu erwirken. Dennoch konnten tribale Kon-
flikte manchmal über Generationen andauern und 
zahlreiche Opfer fordern. Trotzdem führte das sorg-
fältig austarierte strategische Gleichgewicht nur sel-
ten zu unkontrollierbaren Ausbrüchen von Gewalt 
oder zu einer Involvierung von großen Gruppen in 
den tribalen Konflikt.

Während Ibn Miṭrī als šayḫ al-ḥarb die Grenz-
streitigkeiten zwischen den Munebbih und ihren 
saudischen Nachbarn ausfocht und auch die Frie-
densverträge zwischen den gegnerischen Parteien 
unterzeichnete, war Ibn ʿAwfān als šayḫ aš-šaml der 
Munebbih auf weit höherer, diplomatisch-repräsen-
tativer Ebene in das Geschehen involviert. Im Jahr 
nach dem Vertrag von Ğidda fand in ar-Riyāḍ, der 
saudi-arabischen Hauptstadt, ein hochrangiges Tref-
fen von Vertretern der jemenitischen und der sau-
dischen Regierung statt, um die “bemerkenswerte 
Verbesserung” der politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen saudisch-jemenitischen Beziehungen 
zu feiern. Zu den Beteiligten gehörten auf saudi-
scher Seite u. a. Seine Königliche Hoheit Prinz ʿAbd 
Allah bin ʿAbd al-ʿAzīz, Kronprinz, Stellvertreten-

der Ministerpräsident und Befehlshaber der Natio-
nalgarde, sowie auf jemenitischer Seite eine hoch-
rangige Delegation aus Politikern und šuyūḫ der 
jemenitischen Grenzregionen (ar-Riyadh 2001). Bei 
diesem Regierungstreffen trat Ibn ʿAwfān als Red-
ner auf, der in seiner Rede die positiven Auswir-
kungen des Vertrags von Ğidda auf Stabilität und 
Frieden in beiden Staaten würdigte. Ibn ʿAwfān en-
gagiert sich zudem als Vermittler in der neuen bila-
teralen saudisch-jemenitischen Sicherheitszusam-
menarbeit zur Bekämpfung von Kriminalität und 
Schmuggel. 

Aufstieg eines neuen Kriegs-Šayḫ

Die periphere, leicht zu verteidigende Lage des 
Stammesterritoriums der Munebbih im äußersten 
Nordwesten des Jemen und die langfristig verfolg-
te Politik der Autonomie haben dazu geführt, dass 
die Munebbih nur selten und punktuell in die gro-
ßen politischen Umwälzungen involviert gewesen 
waren, die in den vergangenen Jahrhunderten im 
Nordjemen stattfanden. Obgleich sie kontinuierlich 
in der Ausfechtung lokaler tribaler Grenz- und Blut-
fehden engagiert sind, weisen die Munebbih daher 
im Vergleich zu den anderen Ḫawlān-Stämmen we-
niger Erfahrungen mit großen, überregionalen Kon-
flikten wie dem Ḥūṯī-Konflikt auf, in den sie seit 
2007 schrittweise hineingezogen wurden. 

Der Ḥūṯī-Konflikt brach im Sommer 2004 in 
Ṣaʿda offen aus. Ihm liegen komplexe politische, 
wirtschaftliche, soziale und religiöse Spannungen in 
den Nordprovinzen des Jemen zugrunde.6 Er ist auch 
die Fortsetzung eines politischen Prozesses, der mit 
der Revolution 1962 und dem anschließenden Bür-
gerkrieg zur Marginalisierung der sāda als der vor-
maligen zaydītischen Elite in der nun sunnitisch-
schafiitisch dominierten Republik Jemen führte. Die 
Unzufriedenheit der einstigen herrschenden Klasse 
mit der postrevolutionären, sāda-feindlichen Situa
tion im Jemen ist seither hoch (Wachowski 2004; 
Vom Bruck 2005).

Nach der Revolution wurde die Provinz Ṣaʿda, 
vormals das geistige und oft auch politische Zent-
rum des zaydītischen Staates, zu einem Randbezirk 
der Republik mit dem Ruf der Unbotmäßigkeit und 
Unregierbarkeit. Sie wurde wesentlich später als 
andere Teile des Jemen von den Auswirkungen der 
westlichen Marktwirtschaft und von planmäßigen 
Entwicklungsvorhaben erfasst (Tutwiler and Cara-
pico 1981; Gingrich und Heiss 1986), was auch bei 

  6	 International Crisis Group (2009); Hamidi (2009); Salmoni, 
Loidolt, and Wells (2010); Wedeen (2008).
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vielen Stämmen des nördlichen Hochlandes für Un-
zufriedenheit sorgte. 

Seit den frühen 1980er Jahren kamen religiöse 
Spannungen hinzu. Wahhabitisch und salafitisch 
orientierte Koranschulen breiteten sich im Jemen 
aus. Saudi-Arabien finanzierte diese so genannten 
al-maʿāhid al-ʿilmiyya (wissenschaftliche Institute) 
und deren Lehrer, die zuvor oft in Saudi-Arabien 
studiert hatten (Bonnefoy 2008). Sie verbreiteten im 
Herzland der Zaydīya eine antizaydītische Lehre, 
deren egalitäre, antihereditäre Doktrin vor allem jun-
ge Stammesangehörige anzog, die von der Zaydīya 
wegen ihrer “gewöhnlichen” Abstammung von re-
ligiösen Laufbahnen ausgeschlossen worden waren. 
Die Zaydīten reagierten darauf mit der Gründung 
der sogenannten “Sommerschulen” (marākis tadrīs 
ṣayyfiya), um die zaydītische Lehre zu fördern. Es 
entstand eine heftige, auch gewaltsame Konkurrenz 
zwischen den Konfessionen und ihren Anhängern: 
ein “clash of fundamentalisms” drohte in den Pro-
vinzen von Ṣaʿda auszubrechen (Weir 1997). 

Viele sāda und Zaydīten versuchten seit der je-
menitischen Wiedervereinigung 1990 und der Ent-
stehung eines pluralistischen Mehrparteiensystems 
ihrer politischen und religiösen Marginalisierung 
zunächst durch die Gründung der zaydītisch-inspi-
rierten ḥizb al-ḥaqq (Partei der Wahrheit) gegen
zusteuern, einem zaydītisch orientierten Sammel
becken der Interessen der sāda. Der charismatische 
Ḥussayn al-Ḥūṯī wurde über die Ḥizb al-ḥaqq bei der 
ersten Multiparteienwahl 1993 Parlamentsmitglied. 
Ḥussaīn al-Ḥūṯī war Mitglied einer zaydītischen 
sāda-Familie aus der ḥiğra Ḥaydān im Gebiet des 
gleichnamigen Teilstammes Ḫawlān der Ḫawlān b. 
ʿĀmir 35 km südwestlich von Ṣaʿda. Sein im Herbst 
2009 verstorbener Vater Badr ad-Dīn al-Ḥūṯī war ei-
ner der bekanntesten zeitgenössischen Religionsge-
lehrten der Zaydīya mit familiären Wurzeln in der 
für ihre Gelehrsamkeit berühmten ḥiğra Ḥūṯ.

Wegen der sich bald abzeichnenden Wirkungs-
losigkeit seines politischen Engagements gründete 
Ḥussayn al-Ḥūṯī mit seinem Bruder Muḥammad zu 
Beginn der 90er Jahre die Organisation der šabāb 
al-muʾmin (Gläubige Jugend) als “kultureller” Flü-
gel der ḥizb al-ḥaqq, um die zaydītische Identität 
und Kultur zu fördern und der Ausbreitung von wah-
habitischem und salafitischem Gedankengut entge-
genzuwirken. Die šabāb al-muʾmin stellten sich ge-
gen die Auf‌lösung der zaydītischen Identität und die 
Marginalisierung ihrer Rolle, zudem kritisierten sie 
den prowestlichen Kurs der Regierung Ṣāleḥ und 
die wirtschaftliche Vernachlässigung ihrer Region. 
Bis 2004 beschränkte sich die Tätigkeit der šabāb 
al-muʾmin weitgehend auf diese Bildungsarbeit im 
Sinne der Zaydiya, sowie darauf, bei Demonstratio-

nen ihren Slogan (aš-šuʿār) zu rufen: Allahu akbar! 
Al-mawt li-ʾAmrīkā! Al-mawt li-ʾIsrāʾīl! Al-laʿna 
ʿalā al-Jahūd! An-naṣr li-l-ʾĪslām! (Gott ist groß! 
Tod Amerika! Tod Israel! Fluch über die Juden! 
Sieg dem Islam!). Dieser Slogan tauchte zudem 
praktisch überall im Nordjemen als Graf‌fiti an Mau-
ern und Felswänden auf, von der saudi-arabischen 
Grenze bis in die Gassen der Altstadt von Ṣanʿāʾ. 

Die ehemalige Agenda der Förderung eines Be-
wusstseins für zaydītische Identität und Kultur wur-
de durch Zensur und Verbot der Vorlesungen von 
Ḥussayn al-Ḥūṯī, Feiern der schiitischen Festtage 
und Buchvertrieb in der Öffentlichkeit bald in den 
Hintergrund gedrängt. Die šabāb al-muʾmin ver-
wandelten sich nach und nach in eine paramilitä-
rische Organisation, die sich heute ʾanṣār Allah 
(Anhänger Gottes) nennt, während sie von repub-
likfreundlichen Hochlandstämmen geringschätzig 
als Ḥūṯa bezeichnet wird. Die Regierung nannte sie 
al-Ḥūṯiyūn (die Huthis), später schlicht irhābiyun 
(Terroristen). 

Konservative Strömungen der Zaydiya erken-
nen nur einen Staatsführer aus den Reihen der sāda 
an, der durch Rebellion (ḫurūğ) im Stande ist, die 
Macht an sich zu reißen und zu halten (Madelung 
1965). Diese aktive “Änderung des Verwerf‌lichen” 
(taġayr al-munkar) durch Auszug bzw. Rebellion – 
darunter die Beseitigung illegitimer Herrscher – se-
hen konservative Strömungen der Zaydiya als ihre 
religiös-politische Pflicht an. Die Ḥūṯī-Rebellen be-
gannen im Juni 2004 ihre gewaltsame Auseinander-
setzung mit der Staatsmacht. Im Verlauf von bis-
her sechs aufeinanderfolgenden Kriegen, die nach 
dem Tode von Ḥussayn al-Ḥūṯī im Herbst 2004 von 
seinen Brüdern ʿAbd al-Malik und Yaḥyā weiterge-
führt wurden,7 entstand eine komplexe Gemenge
lage religiöser, sozialer, politischer und wirtschaftli-
cher Brennpunkte. Ausländischer Einfluss sorgte für 
eine zusätzliche Befeuerung des Konflikts.

Die Ḥūṯī-Rebellen werfen der jemenitischen Re-
gierung die Kooperation mit den USA vor und be-
klagen den Einfluss von Saudi-Arabien bei der Fi-
nanzierung der jemenitischen Regierung (die sie als 
nicht rechtmäßig ansehen und daher sulṭah – statt 
ḥukūma – nennen), regierungstreuen Stämmen und 
der Ausbreitung der Wahhabiya in Ṣaʿda. Die Re-
gierung wirft den schiitischen Ḥūṯī-Rebellen vor, 

  7	 Nach dem Tode von Ḥussaīn al-Ḥūṯī übernahm dessen Va-
ter, Badr ad-Dīn al-Ḥūṯī, die Führung der Bewegung. Aus 
der dritten Kriegsrunde (Ende 2005 bis Anfang 2006) gingen 
Ḥussaīns Brüder ʿ Abd al-Malik und Yaḥyā als Rebellenführer 
hervor. ʿAbd al-Malik gilt heute als der militärische Anfüh-
rer der Rebellen, während sein Bruder Yaḥyā versucht, aus 
dem Exil die Interessen der Ḥūṯī-Rebellen im Ausland zu ver
treten. 

Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ
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vom Iran und der libanesischen Hizbollah unter-
stützt zu werden und neben der Wiedererrichtung 
des ʾ Imāmāts die Errichtung iranischer Militärbasen 
und eines “Arabia Felix auf Persisch” (al-yaman as-
saʿīd bi-l-fārisiyya) in Ṣaʿda zu beabsichtigen. Eine 
direkte materielle Verbindung der Ḥūṯī-Rebellion 
mit dem Iran konnte jedoch bisher nicht belegt 
werden.

Durch die Involvierung der Hochlandstämme 
nahm die Auseinandersetzung zwischen den Ḥūṯī-
Rebellen und der Zentralregierung eine tribale Ei-
gendynamik an und weitete sich von Runde zu Run-
de aus, wobei sie allmählich von einem low intensity 
conflict zu einem full scale civil war eskalierte. Die 
Hochlandstämme – vor allem die Ḥāšid, die Bakīl 
und die Ḫawlān b. ʿ Āmir – bezogen in diesem Krieg 
unterschiedliche Positionen. Die Konföderation der 
Ḥāšid hatte die Republik bereits in Zeiten der Re-
volution und des anschließenden Bürgerkrieges un-
terstützt und stand auch im Ḥūṯī-Konflikt weitge-
hend auf Regierungsseite. Einige Bakīl-Verbände 
positionierten sich aufgrund historisch gewachse-
ner Loyalitäten zwischen sāda und Stamm auf die 
Seite der Rebellen. Die tribale Führung der Konfö
deration der Ḫawlān b. ʿ Āmir stand fast geschlossen 
aufseiten der Republik, jedoch kämpften viele “ein-
fache” Ḫawlān-Stammesangehörige auch aufseiten 
der Rebellen. 150.000 Binnenvertriebene im Jahre 
2009 (Salmoni et al. 2010: 247) deuten darauf hin, 
dass mitunter die tribalen Mehrheiten aufseiten der 
Ḥūṯī-Rebellen standen. 

Die Munebbih wurden später als die meisten an-
deren Teilstämme der Konföderation der Ḫawlān 
b. ʿĀmir in den Ḥūṯī-Konflikt hineingezogen. Die 
traditionell sāda-feindliche Haltung der tribalen 
Führung der Munebbih bewirkte, dass sie im Ḥūṯī-
Konflikt früh ihre Loyalität zur Zentralregierung be-
kundeten. Wie schon während der Revolution nach 
1962, so zeigten sich auch im Ḥūṯī-Konflikt Loya-
litätskonflikte im Inneren der tribalen Gesellschaft 
der Munebbih. Allerdings traten diese in weit gerin-
gerem Ausmaß auf als bei den benachbarten Stäm-
men der Föderation der Ḫawlān b. ʿĀmir, die in der 
Vergangenheit einem größeren Einfluss durch die 
sāda und den zaydītischen Staat ausgesetzt gewe-
sen waren.

Als Kriegs-šayḫ der Munebbih war Ibn Miṭrī 
noch während der ersten drei Kriegsrunden des 
Ḥūṯī-Konflikts, bis Anfang 2007, mehr mit der Aus
fechtung tribaler Grenzfehden als mit der Verteidi-
gung des Stammesterritoriums der Munebbih im 
Ḥūṯī-Konflikt beschäftigt. Die Bedrohung durch den 
sich von Kriegsrunde zu Kriegsrunde ausweitenden 
Konflikt zwischen Regierung und Ḥūṯī-Rebellen 
und die kontinuierliche Involvierung des Ibn Miṭrī in 

Grenzfehden mit Ḫawlān-Einheiten der Yahāniyya 
führten zum Aufstieg eines weiteren Kriegs-šayḫ in 
Munebbih. Die Größe des Ḥūṯī-Konflikts und sei-
ne überregionale Bedeutung hatten zur Folge, dass 
sich für diesen Konflikt der šayḫ einer der ʿAliyīn-
Gruppen am Hauptkamm des Ğabal Munebbih 
als Kriegsführer positionierte. Unter den Gruppen 
am Hauptkamm war es naheliegend, dass der šayḫ 
der Gruppe mit der zentralsten Lage und mit der 
Verantwortung für den wichtigsten Markt, Sūq al-
Ḫamīs, und zudem den regelmäßigsten Beziehun-
gen zur Zentralregierung in Ṣanʿāʾ die Position des 
šayḫ al-ḥarb übernahm. Die Funktion eines Kriegs-
šayḫ der Munebbih ging so auf den Linienverband 
der al-Munebbihī und deren šayḫ ʿAlī ḥussayn al-
Munebbihī über. Damit war nicht nur der häufige 
Fall eingetreten, dass zu ein und demselben Zeit-
punkt zwei verschiedene Kriegsführer in zwei ver-
schiedenen Konflikten der Munebbih im Einsatz 
waren. Darüber hinaus waren in diesem Fall beide 
Stammeshälften der Munebbih, ʿAliyīn und Šaʿšaʿ, 
in diesem Konflikt durch je einen Kriegsführer re-
präsentiert. 

Der Wochenmarkt Sūq al-Ḫamīs im zentralen 
Gebiet des Ğabal Munebbih am Gebirgssattel Nayd 
ar-Rakū “ist der von außen zugänglichste Ort am 
Hauptkamm des Berges, da von seinem Sattel aus 
Einschnitte hinabführen, welche als Hauptrou-
ten für den lokalen Handel” (Gingrich und Heiss 
1986: ​66) mit der Tihāma, der Talsohle mit Madīnat 
Ğā­wī und deren Nachbargebieten genutzt werden 
(Knupp 2000: ​78). Zwar ist der oberste Marktauf-
seher (šayḫ as-sūq) der šayḫ aš-šaml von Muneb-
bih, also Ibn ʿAwfān. Die “de facto Verantwortung 
für laufende Angelegenheiten liegt aber beim šayḫ 
der ʿĀl Yazīd, demjenigen Segment, das hier lebt” 
(Gingrich und Heiss 1986: ​66). Der Markt von Sūq 
al-Ḫamīs ist nicht nur das “commercial venture”, 
sondern auch Zentrum der lokalen Verwaltung (al-
ʾidāra al-miḥalliya), mit der die Regierung in den 
vergangenen Jahren Schritt für Schritt bei den Mu-
nebbih Fuß gefasst hat. Das große, kasernenähn-
liche Verwaltungsgebäude der Regierung befindet 
sich in Sūq al-Ḫamīs. Die Bedeutung dieses kom-
merziellen und administrativen Zentrums setzt den 
zuständigen šayḫ in eine starke Position, da eine be-
deutende tribale Funktion in der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit von Handelsrouten, Märkten und 
Händlern besteht. 

Die šayḫ-Linie der al-Munebbihī hatte schon vor 
dem Ausbruch des Ḥūṯī-Konflikts bei den Munebbih 
Bedeutung erlangt. Ihr Aufstieg geht nicht nur auf 
den Bedeutungszuwachs des Wochenmarktes von 
Sūq al-Ḫamīs zurück, sondern auch auf die enge 
politische und wirtschaftliche Verflechtung die-
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ser Familie mit der Zentralregierung. ʿAlī Ḥussayn 
al-Munebbihī war bis zu seinem Tode im Oktober 
2009 Parlamentsmitglied und Abgeordneter der re-
gierenden Volkskongress-Partei für den Wahlkreis 
266 (Munebbih und Qaṭābir) im Gouvernorat Ṣaʿda. 
Wie überall im Nordjemen erlangten auch bei den 
Munebbih die šuyūḫ und deren Linienverbände, 
welche – oft schon seit der Revolution – die Repu-
blik unterstützten, nach und nach Macht und Ein-
fluss (Serjeant 1977: ​236; Lichtenthäler 2003: 45). 
Diese durch langfristig gewachsene, stabile Bezie-
hungen mit der Regierung staatlich protegierten 
šuyūḫ werden im Jemen auch “Revolutions-šuyūḫ” 
(šuyūḫ aṯ-ṯawra) genannt, um sie von den “altver-
wurzelten šayḫ-Familien” (al-ʾusar al-ʿarīqa fī al-
mašīḫ) zu unterscheiden. Auch der Linienverband 
der al-Munebbihī gehört nicht zu den altverwurzel-
ten Häuptlingslinien der Munebbih, und der šayḫ 
der Āl Yazīd, dem Sūq al-Ḫamīs kontrollierenden 
Munebbih-Segment, ist eigentlich Ibn Muğāšī. Je-
doch ist ʿAlī Ḥussaīn al-Munebbihī heute einer der 
prominentesten Männer der Munebbih und eine ge-
sellschaftliche Persönlichkeit, die eine Rolle auf na-
tionaler Ebene spielt. 

Die enge politische und wirtschaftliche Verflech-
tung des Šayḫ al-Munebbihī mit der Zentralregie-
rung zeigt sich besonders auch darin, dass der Bau 
des Verwaltungsgebäudes der Regierung in Sūq al-
Ḫamīs und die millionenschwere Konstruktion von 
Teilabschnitten der Ringstraße im Munebbih-Gebiet 
sowie andere Bauprojekte innerhalb und außerhalb 
des Stammesterritoriums der Munebbih durch die 
Baufirma des Šayḫ al-Munebbihī ausgeführt wur-
den. Der daraus resultierende Kapitalzufluss ermög-
lichte ihm u. a. den Bau und Unterhalt einer zweiten 
Schule in Sūq al-Ḫamīs, wodurch er zusätzlich an 
lokalem Ansehen und Einfluss gewann.

Überall im Jemen versucht die Regierung, šuyūḫ 
durch ein derartiges System der Kooptation in das 
staatliche System einzubinden. Dieser Versuch der 
Einbeziehung verschiedener, an sich widerstrei-
tender Parteien und Interessen in den nationalen 
Kontext ist eine der größten Fähigkeiten der jeme-
nitischen Politik und hat seit der Revolution zur Eta-
blierung und Aufrechterhaltung eines relativ stabi-
len politischen Systems geführt. Die šuyūḫ in den 
Nordprovinzen des Jemen erhalten heute nicht nur 
tribale, sondern auch staatliche Mittel (Lichtenthä
ler 2003: ​57 ff.; O’Ballance 1971: ​81, 180), die vom 
Innenministerium als monatliche Gehälter über die 
jeweilige Zweigstelle der maṣlaḥa šūʾūn al-qabāʿil 
(Tribal Affairs Authority) ausgezahlt werden. Zu-
dem bekleiden šuyūḫ oft Posten im Verwaltungs-
apparat der Republik, z. B. in Militär, Polizei oder 
Sicherheitsbereich eines Distrikts, die ebenfalls mit 

monatlichen Gehältern plus sehr variablen Boni ver-
bunden sind, deren Höhe sich an der Bedeutung des 
jeweiligen šayḫ für die Regierung orientiert. Zudem 
werden seit einigen Jahren Mittel zur Einbindung 
der šuyūḫ in den “Kampf gegen den Terrorismus” 
(muḥārabat al-ʾirhāb) ausgeschüttet, um Terroristen 
den Unterschlupf in entlegenen Stammesterritorien 
zu verwehren. In den Grenzgebieten zu Saudi-Ara-
bien erhalten viele šuyūḫ wegen ihrer strategischen 
Bedeutung zusätzlich auch noch saudische Zuwen-
dungen. Alle diese Subsidien, deren Höhe sich an 
der Bedeutung des šayḫ für den jeweiligen Geber 
bemisst, können sich zu einem erheblichen monatli-
chen Kapitalzufluss von vielen tausend Dollar sum-
mieren.

Die Bedeutung dieser Kapitalzuflüsse für die po-
litische Positionierung der šuyūḫ im Ḥūṯī-Konflikt 
sollte nicht unterschätzt werden. Schon in der Revo-
lution 1962 und im anschließenden Bürgerkrieg ent-
schieden “bribes and gifts”, insbesondere Waffen, 
häufig darüber, auf welcher Seite die šuyūḫ kämpf-
ten. So war die Unterstützung von den nördlichen 
Stämmen und deren šuyūḫ für die royalistische Sa-
che während des Bürgerkriegs anfangs eher gering 
gewesen. Dies änderte sich, nachdem der ʾImām 
große Summen an Bargeld von Saudi-Arabien re-
quirierte, um die Stämme zu bestechen (O’Ballance 
1971: ​81; Dresch 1989: ​373 ff.).

Der Kauf tribaler Loyalitäten ist besonders von 
der Ḥūṯī-Führung bitter beklagt worden, da sie über 
weit weniger Finanzmittel verfügte und ihre Fähig-
keit zum Kauf tribaler Loyalitäten daher vergleichs-
weise geringer war als die der jemenitischen und der 
saudischen Regierungen. Die Ḥūṯī-Führung musste 
stattdessen eher auf historisch gewachsene Loyali-
täten zwischen Stamm und sāda setzen. Der Mittel-
zufluss aus Saudi-Arabien an die šuyūḫ hat die Ḥūṯī-
Rebellen besonders verärgert. Über die Internetseite 
“al-Minbar”, dem Sprachrohr der Ḥūṯī-Bewegung, 
wurden viele šuyūḫ aus dem Gouvernorat Ṣaʿda an-
geklagt, saudische Gelder entgegengenommen zu 
haben. 

Ḥūṯīnahe Quellen beklagen, der staatliche Ka-
pitalzufluss an die šuyūḫ von Ṣaʿda sei einer der 
Gründe dafür, dass sich häufig sogar die šuyūḫ von 
historisch sāda-freundlichen Stämmen gegen die 
Ḥūṯī-Rebellen und auf Seite der Regierung und der 
Saudis gestellt hätten, zum Beispiel das Föderati-
onsoberhaupt der Ḫawlān b. ʿĀmir, Ibn Muqayt, 
oder der šayḫ aš-šaml von Saḥār, Ibn Ğaʿfar, des-
sen Amtsvorgänger in der Revolution noch aufsei-
ten der Royalisten gekämpft hatte. Dieselben Quel-
len berichten, dass sich daher häufig ein “Riss” 
durch die tribalen Gesellschaften ziehe, da die meis-
ten šuyūḫ mit der Regierung und den Saudis ge-

Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ
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meinsame Sache machten, ein Teil der “einfachen” 
Stammesleute hingegen mitunter aufseiten der Ḥūṯī-
Rebellen stünde bzw. zu ihnen übergelaufen sei. Ein 
Sohn des Šayḫ ʿAlī Ḥussayn al-Munebbihī berich-
tet jedoch auch das Gegenteil: Ḥūṯī-Gewährsleute 
würden versuchen, durch Kauf von Loyalitäten und 
eine Politik des divide et impera die Söhne von re-
gierungsfreundlichen šuyūḫ auf ihre Seite zu ziehen, 
hätten damit jedoch bei den Munebbih keinen Er-
folg (Al-Jumhur 2009).

Dieser “Riss”, der sich bei der Einmischung der 
Stämme in den Ḥūṯī-Konflikt in den tribalen Ge-
sellschaften auftat, zeigte sich auch bei den Mu-
nebbih. Ein Zeitzeuge aus dem Munebbih-Gebiet 
berichtet, dass einige Jugendliche der Munebbih 
schon früh zu den Ḥūṯī-Rebellen übergelaufen und 
dort zu lokalen Ḥūṯī-Führern aufgestiegen waren. 
Ein Jugendlicher der Munebbih mit dem Beinamen 
(kunya) “ ʾAbū ʿAlī”, der im (staatlich finanzierten) 
Elektrizitätswerk von Sūq al-Ḫamīs arbeitete, stieg 
zum Rebellenführer in Ḍaḥiyān und den umliegen-
den Gebieten auf. Auch ein weiterer mit dem Bei-
namen “ ʾAbū Māzen”, der in seiner Kindheit die 
von Šayḫ ʿAlī Ḥussayn al-Munebbihī finanzierte 
Schule in Sūq al-Ḫamīs besucht hatte, wurde zum 
Ḥūṯī-Anführer (Al-Jumhur 2010). Diese “Abtrünni-
gen” spielten später, im Oktober 2009, bei der Be-
lagerung und Erstürmung des Regierungskomplexes 
im Zentrum des Munebbih-Territoriums durch die 
Ḥūṯī-Rebellen eine Schlüsselrolle. 

Der Ḥūṯī-Konflikt im Munebbih-Gebiet

Noch im Frühherbst 2007 waren im Gebiet der Mu-
nebbih, einem Nebenschauplatz des Ḥūṯī-Konfliktes, 
erst etwa 20 Tote zu beklagen gewesen.8 Das Herz-
stück des Stammesterritoriums auf dem Ğabal Mu-
nebbih und seinem höchsten Gipfel, dem Ğabal al-
ʿUrr, war ruhig geblieben. Nur in tiefer gelegenen 
und dünn besiedelten Šaʿšaʿ-Gebieten, wo die Re-
bellen einige Gebiete besetzen konnten, war es zu 
Unruhen gekommen. Zwar hatte die tribale Führung 
der Munebbih seit Beginn des Krieges ihre Loyali-
tät zur Staatsregierung gezeigt. Doch zog sich auch 
bei den Munebbih dieser “Riss” durch die tribale 
Gesellschaft, obgleich in geringerem Ausmaß als 
in benachbarten Stämmen der Ḫawlān-Föderation. 

Seit der dritten Kriegsrunde, die Ende 2005 be-
gonnen hatte, waren die Munebbih in heftigen 
Konfrontationen zwischen Regierung und Ḥūṯī-
Rebellen in Ġamir, Rāziḥ und Qaṭābir eingekeilt. 
Die Munebbih reagierten darauf mit einer Schlie-

  8	 Auskunft s. b. ʿAwfān, August 2007.

ßung der eigenen Grenzen und Straßen (taġlīq aṭ-
ṭuruq wa al-ḥudūd). Die Abschottung des Stam-
mesterritoriums beeinträchtigte die Rotation der 
Wochenmärkte und erschwerte die Versorgung 
der Stammesbevölkerung von Außen. Die Kriegs-
Šuyūḫ der Munebbih, Ibn Miṭrī und ʿAlī Ḥussayn 
al-Munebbihī, kämpften bereits mit tribalen Frei-
willigen (ğunūd mustağiddīn) Seite an Seite mit der 
Regierung und regierungsfreundlichen Stämmen in 
den angrenzenden Nachbardistrikten Ġamir, Rāziḥ 
und Qaṭābir, die schon früh zu veritablen Brenn-
punkten der Kämpfe geworden waren.

Im März 2007 kam es im benachbarten Rāziḥ, 
einer alten Hochburg zaydītischer Interessen, zu ei-
ner militärischen Eskalation zwischen Regierungs-
anhängern und Ḥūṯī-Rebellen (al-Ayyam 2007c). 
Die Ḥūṯī-Rebellen griffen militärische Außenpos-
ten der Regierung an, und die Regierung antwor-
tete mit Luftschlägen und Artilleriebeschuss. Die 
Rebellen versuchten das Vorrücken der Regierungs-
truppen durch Zerstörung von Asphaltstraßen nahe 
an-Naẓīr, der Distrikthauptstadt von Rāziḥ, zu ver-
hindern (al-Ayyam 2007a). Kurz darauf blockierten 
sie auch Straßen und Transportkorridore durch das 
Wadi Badr in Ġamir, womit sie lokale Freiwillige 
der Munebbih daran hindern wollten, nach Rāziḥ 
zu gelangen, um die Regierung zu unterstützen. Erst 
im Juli 2007 erlangten die Regierungstruppen die 
Kontrolle über die zentralen Gebiete von Rāziḥ zu-
rück. Die Rebellen verschanzten sich weiterhin in 
den umliegenden Bergen. Die Kontrolle über Rāziḥ 
war für die Regierung von entscheidender strategi-
scher Bedeutung, weil die Ḥūṯī-Rebellen bereits ei-
nige Gebiete in Ġamir, Munebbih und Qaṭābir be-
setzen konnten. In diese peripheren Gebiete konnte 
die Regierungsarmee nur über zwei Asphaltstraßen 
gelangen: Die Ringstraßen-Trasse über an-Naẓīr in 
Rāziḥ und die Trasse über Ṣaʿda und Ḍaḥiyān, das 
jedoch ebenfalls heftig umkämpft und zeitweise un-
passierbar war. 

Zu dieser Zeit gefährdeten die Eigendynamik 
des Krieges und der Hass zwischen den verfein-
deten Gruppen die Implementierung des Waffen-
stillstands von Doḥa, welcher die vierte Kriegsrun-
de beendet hatte. Mediatoren aus Qatar hatten am 
17. Juni 2007 einen Waffenstillstand erreicht, der 
im Februar 2008 durch einen Friedensvertrag for-
mal bestätigt wurde. Ibn Miṭrī wurde wenige Tage 
nach Verkündung des Waffenstillstands getötet, als 
sein Fahrzeug in Qaṭābir über eine Landmine fuhr, 
die vermutlich von seinem eigenen Gefolge gegen 
die Ḥūṯī-Anhänger ausgelegt worden war.9 Er hatte 
im Zorn eine Versammlung verlassen, auf der über 

  9	 Diese Version findet sich auf der “al-Minbar” (al-Menpar)-
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die Implementierung des Doha-Waffenstillstandes 
verhandelt wurde, und war auf dem Weg zurück 
zum Kriegsschauplatz in Qaṭābir, um dort weiterzu-
kämpfen. Ibn Miṭrī war der Ansicht, dass der Frie-
denschluss nur den Rebellen diene, sich neu zu for-
mieren und einen weiteren Krieg zu beginnen. Die 
genauen Umstände seines Todes bleiben jedoch un-
klar. Ibn Miṭrī erhielt am 22. Juni 2007 ein Staatsbe-
gräbnis in Ṣanʿāʾ, wo er auf dem Märtyrer-Friedhof 
beigesetzt wurde (26 September 2007). 

Das Waffenstillstandsabkommen von Doḥa wur-
de von Rebellen und Regierung, die sich nicht an 
seine Bedingungen hielten, unterminiert. Im Mai 
2008 begann eine fünfte Kriegsrunde, in der sich auf 
den Hauptschauplätzen des Krieges heftige Kämpfe 
zwischen Ḥūṯī-Rebellen und Republikanischen Gar-
den bis in das Stammesterritorium der Banī Ḥušayš 
am Rand von Ṣanʿāʾ ausdehnten. Auch Randzonen 
wie Ġamir, Qaṭābir und das Munebbih-Territorium 
erlebten heftige Kämpfe (ar-Riyadh 2008). Im Juli 
2008 beendete ein Waffenstillstand diesen fünften 
Krieg. Die Folgezeit war wieder von ständigen Brü-
chen der Waffenruhe gekennzeichnet. Im April 2009 
kam es in Ġamir und Rāziḥ südlich des Munebbih-
Territoriums erneut zu heftigen Kämpfen zwischen 
Armee und regierungstreuen Stämmen auf der einen 
und Ḥūṯī-Rebellen auf der anderen Seite (al-Eshter-
aki 2009). Die Konfrontation geriet zusehends außer 
Kontrolle, als die Ḥūṯī-Rebellen strategisch wichti-
ge Orte in Ġamir besetzen und ein Fort zerstören 
konnten. In dieser Auseinandersetzung wurde Ibn 
ʿAwfān als Leiter eines tribalen Mediationskomitees 
herbeigerufen, das im Auftrag der Regierung und 
der sie unterstützenden Rāziḥ einen Waffenstillstand 
in Ġamir erreichen sollte.

Ibn ʿAwfān hatte seit Beginn des Krieges seine 
Loyalität für die Regierung signalisiert. Seine Po-
sition als Friedens-šayḫ und die damit verbundene 
Delegierung der militärischen Macht an die kriegs-
führenden Unter-šuyūḫ hatten jedoch dazu geführt, 
dass das Oberhaupt der Munebbih in diesem Krieg 
in der Öffentlichkeit fast unsichtbar geblieben war. 
Ibn ʿ Awfāns unbeirrte Heraushaltung aus dem Kon-
flikt hatte auf beiden Seiten für Irritationen gesorgt 
und vor allem bei der Regierung hartnäckige Zwei-
fel an seiner politischen Orientierung im Ṣaʿda-
Krieg entstehen lassen. Dieses Misstrauen, das aus 
dem scheinbaren Mangel an Engagement des Ibn 
ʿAwfān erwuchs, hatte dazu geführt, dass im Mai 
2007 ein Kampfhubschrauber der Regierung “ver-
sehentlich” ein Haus von Ibn ʿAwfān bombardiert 
und einen seiner Angehörigen und einiges Vieh ge-

Seite, dem of‌fiziellen Sprachrohr der Ḥūṯī-Rebellen (Al-Men-
par 2007).

tötet hatte. Diese Provokation sei, schrieb die Zeit-
schrift al-Ayyam (2007b), wohl nicht ganz “irr-
tümlich” gewesen, sondern als Warnung für jene 
gedacht, die in Verdacht der Komplizenschaft mit 
den Ḥūṯī-Rebellen stünden. Die Vermittlerrolle in 
Ġamir war daher für Ibn ʿAwfān eine besonders 
heikle diplomatische Mission, da er sich einerseits 
in Ausübung seiner Rolle als Friedens-šayḫ aus 
dem Kampfgeschehen grundsätzlich heraushalten, 
andererseits die Zentralregierung nicht düpieren  
wollte. 

Unglücklicherweise scheiterte sein Mediations-
versuch, da es den Ḥūṯī-Rebellen – wie Ibn ʿAwfān 
sagte – am Willen gefehlt habe, in einen Waffen-
stillstand einzutreten, und auch von ʿAbd al-Ma-
lik al-Ḥūṯī, dem militärischen Führer der Rebellen, 
kein Deeskalationsbefehl vorgelegen habe (Mureis 
2009). Da die Ḥūṯī-Rebellen trotz des Mediations-
versuchs ihr Zerstörungswerk in Ġamir ungehin-
dert fortsetzen konnten, argwöhnten Hauptstadtme-
dien erneut eine heimliche Komplizenschaft des Ibn 
ʿAwfān mit den Ḥūṯī-Rebellen. 

Um die abermals aufkommenden Zweifel an sei-
ner Loyalität zur Regierung zu zerstreuen, tat Ibn 
ʿAwfān unmittelbar auf den misslungenen Media-
tionsversuch in Ġamir etwas Aufsehenerregendes: 
Durch seine hervorragenden Beziehungen zu Saudi-
Arabien erreichte er die Öffnung saudi-arabischer 
Krankenhäuser für die in Ġamir und bei den Rāziḥ 
verwundeten Regierungssoldaten. Die mögliche Re-
levanz dieser Aktion für den weiteren Verlauf des 
Krieges war Beobachtern sogleich klar, die darin 
eine “gefährliche Entwicklung der territorialen Ein-
mischung” (taṭawwur ḫaṭīr li-l-tadaḫul al-ʾiqlīmī fī 
ḥarb Ṣaʿda) sahen (al-Eshteraki 2009). Saudi-Ara-
bien war bereits indirekt, v. a. durch die finanziellen 
Zuwendungen an die šuyūḫ und die Finanzierung 
der maʿāhid ʿilmīyya, aber auch durch außenpoli-
tische Einflussnahmen in ganz Nahost, in erhebli-
chem Maße in den Krieg in Ṣaʿda involviert. Doch 
nun, mit der Öffnung der saudi-arabischen Gren-
zen für Verwundete der jemenitischen Armee, zeigte 
sich erstmals eine direkte Beteiligung Saudi-Arabi-
ens im Ḥūṯī-Konflikt.

Nach der Vermittlungsaktion in Ġamir begann 
ʿAbd al-Malik al-Ḥūṯī, der militärische Führer der 
Rebellen, den Munebbih offen zu drohen. Er be-
schuldigte den Kriegs-šayḫ der Munebbih, ʿAlī 
Ḥussayn al-Munebbihī, den Friedensprozess zu un-
terminieren und bezeichnete ihn als Kriegsgewinn-
ler (tāğir al-ḥurūb), Symbol des Aufruhrs (ramz 
al-fitna) und Marionette der Regierung (al-Badell 
2009). Al-Munebbihī und seine Entourage antwor-
teten mit schrecklichen Beleidigungen in Richtung 
der Ḥūṯī-Führung. Der Hass zwischen den Kriegs-

Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2012-1-49 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 07.05.2026, 20:26:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0257-9774-2012-1-49


64 Marieke Brandt

Anthropos  107.2012

parteien führte zu Beschuldigungen, die hier nicht 
wiederholt werden sollen.

Die unkontrollierten Brüche der Waffenruhe 
nach dem Ende des fünften Krieges führten im Au-
gust 2009 zum Beginn einer sechsten Kriegsrun-
de zwischen der Regierung und den Rebellen: der 
“Operation verbrannte Erde” (ʿamaliya al-ʾarḍ al-
maḥrūqa). In dieser sechsten, größten und brutals-
ten Phase des Krieges berührten die Kämpfe zahl-
reiche Orte in und um Ṣaʿda, darunter Ḥarf Sufiyān, 
Rāziḥ, Marrān, Malāḥiẓ, Šadāʾ, Sāqayn, Vaṭ-Ṭalḥ 
und Saḥār. Sowohl die Regierung als auch die Re-
bellen vermeldeten Erfolge. 

Trotz der groß angelegten und gut ausgerüsteten 
Regierungsoffensive vermochten die Ḥūṯī-Rebellen 
während der “Operation verbrannte Erde” im Sep-
tember 2009 ins Zentrum der Munebbih vorzudrin-
gen. Sie belagerten Sūq al-Ḫamīs und das dort be-
findliche Verwaltungsgebäude der Regierung. Ein 
Zeitzeuge berichtet, dass die Belagerung des Mu-
nebbih-Zentrums und der Kampf um den Regie-
rungskomplex zeitweise von ʾAbu ʿAlī und Abū 
Māzen angeführt wurden, die aus der Munebbih-
Region stammten und zu den Ḥūṯī-Rebellen über-
gelaufen waren. Die Munebbih verteidigten sich zu-
sammen mit Einheiten der “Zentralen Sicherheit” 
(ʾamn markazī) erbittert gegen die Belagerer.

Zur Zeit der Belagerung des Zentrums der Mu-
nebbih befand sich der Kriegs-Šayḫ der Muneb-
bih, ʿAlī Ḥussayn al-Munebbihī, schwer verletzt 
und sterbend in einem Krankenhaus in Ṣanʿāʾ. 
Die Eroberung des Zentrums der Munebbih und 
die Besetzung des Regierungsgebäudes durch die 
Ḥūṯī-Rebellen koinzidierten zeitlich mit der Ver-
breitung der Nachricht vom Tode des Kriegs-šayḫ. 
Sein ältester Sohn und Nachfolger, Ḥussayn ʿAlī 
al-Munebbihī, berichtet in einem Interview mit al-
Jumhur (2009):

Ḥussaīn al-Munebbihī: Die Ḥūṯiyūn haben Munebbih 
nicht durch Stärke, sondern durch List erobert. Solange 
mein Vater lebte, konnten die Ḥūṯiyūn nicht in das Zen-
trum Munebbihs eindringen, was immer auch ihre Aus-
rüstung gewesen war. Doch sie nutzten es aus, als sie 
erfuhren, dass wir mit dem Tode des šayḫ beschäftigt wa-
ren. Die Banū Munebbih verließen ihre Barrikaden auf 
den umliegenden Bergen von Sūq al-Ḫamīs und gingen 
in ihre Dörfer, um die Beileidsbezeugungen entgegenzu-
nehmen. … und was geschah, war, dass die Ḥūṯiyūn, als 
sie die Barrikaden und die Berge leer sahen von Kämp-
fern der Munebbih, zu sich sagten: Das ist eine Gelegen-
heit zum Eindringen in Munebbih, die nie wiederkommen  
wird. 

Al-Jumhur: Aber wie ist es möglich, dass eure Kämpfer 
die Barrikaden verließen, wo ihr doch die Konsequenzen 
kennen musstet, und ihr wusstet, dass die Führung der 

Ḥūṯiyūn alles in ihrer Macht stehende tat, um in Muneb-
bih einzudringen?

Al-Munebbihī: … Wir glaubten, wie groß auch immer die 
Niedrigkeit und Schlechtigkeit der Ḥūṯa sei, dass doch 
die Stammeszugehörigkeit und die Menschlichkeit dem 
Krieg eine Grenze setzen würden. Doch als sie bloß sa-
hen, dass die Banū Munebbih von den Bergen hinab ka-
men und alle mit den Beileidsbezeugungen beschäftigt 
waren, die von überallher eintrafen, griffen sie das Zent-
rum Munebbihs an.

Am 7. Oktober 2009 meldeten die Ḥūṯī-Rebellen 
totale Kontrolle (sayṭara tāmma) über die Muneb-
bih (al-Majlis al-Yamaniy 2009). Bei der Eroberung 
des Zentrums der Munebbih kam es zu desaströ-
sen Szenen, die vom benachbarten Ğabal Fayfāʾ in 
Saudi-Arabien aus beobachtet wurden (Fayfa-On
line 2009). Über das Telefon berichteten Muneb-
bih über Konfrontationen von bisher unbekannter 
Gewalt und Heftigkeit mit Dutzenden Toten und 
Hunderten Vertriebenen. Der Kampfeslärm in Sūq 
al-Ḫamīs war noch auf dem Ğabal Fayfāʾ deutlich 
zu hören. Nach der Eroberung des großen Verwal-
tungsgebäudes der Regierung in Sūq al-Ḫamīs wur-
de von den Ḥūṯī-Rebellen ein Plünderungsvideo 
gedreht und über YouTube ins Netz gestellt. An-
schließend, nachdem das Gebäude in der Nacht ge-
plündert und die Beute auf ebenfalls eroberten Ar-
meewagen abtransportiert worden war, wurde es am 
folgenden Morgen von den Rebellen in einer gewal-
tigen Explosion gesprengt.10

Die Reaktion der Munebbih auf die Todesnach-
richt ihres Kriegs-šayḫ – sie verließen den Kriegs-
schauplatz, um den šayḫ zu betrauern – deutet dar-
auf hin, dass diese Art der Auseinandersetzung für 
die Munebbih neu war. In den tribalen Konflikten, in 
denen die Munebbih in den vergangenen Jahrzehn-
ten engagiert gewesen waren, ging es zumeist um 
die Verteidigung von Land (ʾarḍ) und Ehre (šaraf) 
tribaler Subgruppen oder des Gesamtstammes. Die 
Konfliktparteien waren durch ihre Stammeszuge-
hörigkeit und einen Kanon gemeinsamer tribaler 
Werte miteinander verbunden. Man versuchte, die 
Konflikte in Rechtsangelegenheiten zu kanalisieren, 
oder, wenn dies nicht gelang, durch das System der 
Delegation von Kriegsführerschaft zu begrenzen. 
Für hohe Feiertage wurde oft ein Waffenstillstand 
ausgehandelt. Im Ḥūṯī-Krieg wurden die Munebbih 
jedoch in eine Art der Auseinandersetzung hinein-
gezogen, in welcher der “Andere” kein gleichartiger 
Gegner mehr war, mit dem ein Ehrenhandel nach re-

10	 Die beiden Plünderungsvideos finden sich unter YouTube 
(2009a und b). Die Sprengung des Regierungskomplexes ist 
ebenfalls bei YouTube (2009c) zu sehen.
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lativ feststehenden Mustern ausgetragen wurde. Das 
Ausmaß der Feindschaft zwischen den Munebbih 
und den Ḥūṯī-Rebellen und die überregionale Steu-
erung des Konfliktes führten dazu, dass dieser Krieg 
kein tribaler Schlagabtausch mit begrenztem Ge-
waltpotenzial mehr war, sondern eine andere Qua-
lität aufwies: Er äußerte sich in Demütigung und 
massenhafter Gewaltanwendung oder Massakern. 
Insofern geht er über das hinaus, was Jamous (1991) 
noch als maximale Eskalationsform tribaler Kon-
flikte ansprach, und entspricht eher dem, was Rob-
ben (2010), Kaldor (1999) und andere als “Neue 
Kriege” identifiziert haben. Die Folgen waren im 
jemenitischen Nordwesten gravierend: Die absolu-
te Feindschaft und der Hass zwischen den Muneb-
bih und den Ḥūṯī-Rebellen kannten in der Auseinan-
dersetzung keine weitere Hegung und Eingrenzung. 

Die Bedrohung durch die Ḥūṯī-Rebellen ließ die 
Munebbih mit den saudischen Yahāniyya-Einheiten 
der Ḫawlān b. ʿĀmir eng zusammenrücken, mit de-
nen sie kurz zuvor noch in Grenz- und Blutfehden 
engagiert gewesen waren. Um an der Beerdigung 
des Šayḫ ʿAlī Ḥussayn al-Munebbihī in Ṣanʿāʾ teil-
nehmen zu können, mussten seine Söhne auf ihrem 
Weg auf saudische Territorien ausweichen, da die 
Rebellen zu dieser Zeit auch das Gebiet der Rāziḥ 
und Qaṭābir kontrollierten und das Munebbih-Ge-
biet somit eingeschlossen war. Sie wurden beim 
Grenzübertritt nach Saudi-Arabien von den Grenz-
wachen der Ahl Fayfāʾ schnell und unbürokratisch 
unterstützt und zu einem Grenzübergang in der 
Tihāma eskortiert, von dem aus sie über Ḥaraḍ und 
Ḥağğah nach Ṣanʿāʾ gelangen konnten (Fayfa-On
line 2009b).

Nach der Eroberung des Zentrums der Munebbih 
begannen die Ḥūṯī-Rebellen, ihre Waffen auf dem 
Ğabal Munebbih in Richtung Qabāʿil Āl Ṯābit aus-
zurichten, einer Untergruppe der Ğumāʿa, welche an 
die Ḫawlān-Gruppen in Saudi-Arabien angrenzen. 
Daraufhin bewaffneten sich auch die saudischen 
Ahl Fayfāʾ, um die Übergriffe der Ḥūṯī-Rebellen 
auf ihr Territorium abzuwehren und die Ausbrei-
tung dieser “Apostasie” (al-maḏhab ar-rāfiḍī) zu 
verhindern (Fayfa-Online 2009a). Die Anwesen-
heit von Militär im demilitarisierten Grenzkorridor 
und die Involvierung der Grenzstämme, die wichti-
ge Aufgaben als Grenzwächter wahrnahmen, wur-
den von der Regierung Saudi-Arabiens mit äußers-
ter Besorgnis registriert. Der Vertrag von Ğidda legt 
einen demilitarisierten Korridor auf beiden Seiten 
der Grenze fest, in welchem außer mobilen Poli-
zeipatrouillen mit leichten Waffen jede Militär-
präsenz verboten ist, und in den nun die Kämpfe 
einbrachen. Der Übertritt von Ḥūṯī-Rebellen auf de-
militarisiertes Grenzgebiet und später – am Ğabal 

Duḫān11 bei Rāziḥ  – auf saudisches Territorium 
selbst führte im November 2009 zum Eintritt der 
saudischen Luftwaffe in den Konflikt, der auch von 
internationalen Medien ausführlich kommentiert 
wurde. 

Mit der Eröffnung dieses Zweifrontenkrie-
ges wurde die militärische Niederlage der Ḥūṯī-
Rebellen im sechsten Krieg eingeleitet. Die sau-
dische und die jemenitische Regierung konnten 
aufgrund ihrer gestärkten Position einen Waffen-
stillstand durchsetzen, der mit sechs Bedingungen 
(Salmoni et al. 2010: ​317) verknüpft war, und den 
die Rebellen schließlich  – wenn auch widerstre-
bend – annahmen. Die Bedingungen des Waffen-
stillstandes sahen den Rückzug der Ḥūṯī-Rebellen 
aus saudi-arabischen Territorien und aus dem de-
militarisierten Grenzkorridor zwischen den beiden 
Ländern vor. Der Rückzug der Ḥūṯī-Rebellen ging 
nicht gleichmäßig vonstatten. Im Munebbih-Gebiet 
hielten sich die Ḥūṯī-Rebellen in einigen tiefer ge-
legenen Gebieten noch bis Anfang 2010, wurden 
jedoch Schritt für Schritt von den Munebbih und 
Regierungstruppen wieder aus deren Stammesterri
torium vertrieben. 

Beobachter aller Seiten halten den Ausbruch ei-
nes siebten Krieges für wahrscheinlich. Doch die 
jemenitische Regierung befindet sich unter interna-
tionalem Druck, diesen Krieg dauerhaft zu been-
den. Die US-Regierung hatte sich auf der Londoner 
Jemen-Konferenz im Januar 2010 darüber beklagt, 
dass der Jemen dem Ḥūṯī-Konflikt zu viel Aufmerk-
samkeit widme, anstatt den jemenitischen Ableger 
der al-Qāʾida zu bekämpfen. Der jemenitische Au-
ßenminister al-Qirbī antwortete, dass sich der Ḥūṯī-
Konflikt nicht von der nationalen Sicherheit trennen 
lasse, und dass der Jemen sämtliche Konflikte – mit 
Ḥūṯī-Rebellen, al-Qāʾida und den Separatisten im 
Süden – zur gleichen Zeit ausfechten müsse. Eine 
Folgeerscheinung der Konferenz von London war, 
dass die jemenitische Regierung die Ḥūṯī-Rebellen 
noch konsequenter als “religiöse Fanatiker” mit Ver-
bindungen zum Iran porträtierte und so den Krieg in 
Ṣaʿda in den “Kampf gegen den Terrorismus” ein-
zuordnen versuchte.

11	 Ğabal Duḫān und der benachbarte Ğabal Dāwd liegen auf 
saudischem Territorium gegenüber dem Ğabal Rāziḥ südlich 
des Munebbih-Territoriums. Aus Ḥūṯī-Perspektive erlaub-
te die saudische Regierung dem jemenitischen Militär, den 
Ğabal Duḫān und den Ğabal Dāwd als Militärbasen zu be-
nutzen, um die Rebellen von saudischem Territorium aus an-
zugreifen, woraufhin die Rebellen am 4. November 2009 auf 
saudisches Territorium vordrangen. Aus saudischer Perspek
tive überschritten die Rebellen die Grenze und provozierten 
die saudischen Grenzwachen, was zur Involvierung der sau-
dischen Armee führte, um die Rebellen auf jemenitische Ter-
ritorien zurückzudrängen. 

Friedens-šayḫ und Kriegs-šayḫ
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Bewahrung der Kontinuität

Die vorangegangenen Betrachtungen umfassen drei 
Zeitebenen im Sinne von Fernand Braudel (1958): 
Die Ebene der Ereignisgeschichte, die Ebene der 
Konjunkturen und die Ebene der longue durée.

Der Ḥūṯī-Konflikt, der 2007 in die tribale Ge-
sellschaft der Munebbih eingebrochen war, ist ein 
Aspekt der Ereignisgeschichte, die – sozusagen als 
die “gekräuselte Oberfläche des Meeres der Ge-
schichte” – im Zeitrahmen von Wochen und Tagen, 
manchmal auch von Stunden stattfindet, und de-
ren eindrücklichste Manifestation für die Muneb-
bih sicher die Eroberung von Sūq al-Ḫamīs und die 
Sprengung des Regierungskomplexes gewesen ist. 

Die Ebene der Konjunkturen besteht hauptsäch-
lich aus wirtschaftlichen und politischen Schwan-
kungen und Zyklen, die in einem Zeitrahmen von 
mehreren Jahren oder Jahrzehnten stattfinden. In 
den Bereich der Konjunkturen fällt der vorsichtige, 
schrittweise Prozess der Annäherung der Muneb-
bih an die Zentralregierung und ihre Anbindung an 
die staatliche Einheit des Jemen. Die Konjunkturen 
sind in Munebbih hauptsächlich das Wirkungsfeld 
“neuerer” Akteure wie der šuyūḫ aṯ-ṯawra oder auch 
der wechselnden Kriegs-šuyūḫ, die sich tief in die 
Allianzen und Feindschaften ihrer jeweiligen Krie-
ge involvierten.

In der longue durée hingegen ändern sich die po-
litischen und gesellschaftlichen Strukturen nur sehr 
langsam. Sie ist die Grundlage der Konjunkturen 
und der Ereignisgeschichte, die sozusagen an ih-
rer Oberfläche stattfinden. Die longue durée ist das 
Wirkungsfeld des šayḫ aš-šaml von Munebbih und 
der konstanten Politik seines Linienverbandes, der 
über Jahrhunderte hinweg die Aufrechterhaltung re-
lativer Autonomie und Selbstbestimmung der Mu-
nebbih gegenüber den vorherrschenden Machtzent-
ren in Südwestarabien verfolgte. 

In Zeiten der Herausbildung des jemenitischen 
Nationalstaats ist diese Autonomie zwar nur noch 
eine bedingte, da auch die Munebbih heute un-
widerruf‌lich durch wirtschaftliche und politische 
Grundinteressen mit dem Zentralstaat verbunden 
werden und von dieser Verbindung profitieren. Je-
doch repräsentiert der šayḫ aš-šaml diese sich lang-
sam entfaltende Staatsbindung nicht. Er bekleidet – 
im Gegensatz zu einigen Unter-šuyūḫ der Munebbih 
– weder ein staatliches Amt noch ist er Mitglied des 
Parlaments. Er besitzt auch  – wieder im Gegen-
satz zu den Unter-šuyūḫ – keinen Zweitwohnsitz in 
Ṣanʿāʾ. Auch während des Krieges blieb ein Rest 
an Unsicherheit über seine politische Positionie-
rung im Kräfteverhältnis zwischen Ḥūṯī-Rebellen 
und Zentralregierung bestehen, da er sich gemäß der 

Institution des Friedens-šayḫ – bis auf einen Ein-
satz als Mediator in Ġamir – nicht in die Kämpfe 
einmischte und sich außerhalb der bitteren Feind-
schaften positionierte, in die sich die Unter-šuyūḫ 
im Krieg verstrickten. 

Zwar wurden die Bedingungen des Waffenstill-
stands im Januar 2010 den Ḥūṯī-Rebellen noch 
weitgehend von der militärisch überlegenen Regie-
rung diktiert. Jedoch finden seit Beginn des Jahres 
2011 im Zusammenhang mit dem Arabischen Früh-
ling profunde politische Veränderungen sowohl in 
Ṣanʿāʾ als auch in Ṣaʿda statt, welche eine Schwä-
chung der jemenitischen Zentralregierung und eine 
Machtverschiebung zugunsten der Ḥūṯī-Rebellen 
bewirkten. Die Ḥūṯī-Rebellen kontrollieren heute 
fast das gesamte Gouvernorat Ṣaʿda und Teile der 
angrenzenden Gouvernorate.

Die Zurückhaltung des šayh aš-šaml der Muneb-
bih verursachte Irritationen auf beiden Seiten. Lang-
fristig jedoch festigte der šayh aš-šaml durch sein 
bedachtes Handeln auch in den dramatischsten Pha-
sen der Auseinandersetzung seine herausgehobene 
Position und die Institution des Friedens-šayḫ der 
Munebbih. Weitgehend frei von den Verstrickungen 
des Krieges, in welche die Kriegs-šuyūḫ der Mu-
nebbih geraten waren, eröffnet sein Vorgehen einen 
Ausblick auf die kommenden Zeiten, in denen die 
Ḥūṯī-Rebellen und das lokale zaydītische Machtzen-
tum in der Provinz Ṣaʿda einflussreiche Nachbarn 
der Munebbih bleiben werden, mit denen sich die 
Munebbih auseinandersetzen und mit denen sie – 
ebenso wie mit der Republik – langfristig nachbar-
schaftliche Beziehungen unterhalten müssen.
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